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18. Jahrgang  Folge 4  Dezember 2008

Die Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union  
ist verfassungswidrig!

Klage gegen die eU-Verträge
am 23. Oktober 2008

beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.

• Univ. Prof. Dr. Karl Albrecht SCHACHTSCHNEIDER  
   erarbeitet Verfassungsklage im Umfang von 372 (!) Seiten 

• im Auftrag eines überparteilichen Personenkomitees  
   von 16 Klägern, vertreten durch RA. DDr. Franz Watschinger

• Kurzfassung der Klagschrift in dieser Ausgabe:  
   Seite 9 – 34

SONDERAUSGABE

Aktuell zur internationalen Finanzkrise:

eUrOPa Hat Keine ZUKUnFt Mit deM eUrO!
Plädoyer für die Wiedereinführung  

der nationalen Währungen.
Währungsfachmann Dr. Wilhelm HANKEL zeigt auf, daß  
der EURO ein beträchtlicher Mitverursacher der Krise ist.  
Seite 35 – 41.
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Am 23. Oktober 2008 wurde die 
größte rechtsstaatliche Wider-
standsleistung gegen die EU-Ver-
träge seit dem Volksbegehren vom 
Dezember 2000 Wirklichkeit: Die Ver-
fassungsklage von Prof. Schachtschnei-
der, bei der auch der Innsbrucker Staats-
rechtler Prof. Pernthaler mitgearbeitet 
hat, wurde beim Verfassungsgerichtshof 
in Wien offiziell eingereicht.

Die geistige und moralische Leistung, 
die Prof. Schachtschneider dabei im 
Auftrag des unabhängigen Personenko-
mitees von 16 Klägern für ganz Öster-
reich erbracht hat, wird für lange Zeit 
unübertroffen bleiben. Es erfordert in 
der heutigen Zeit viel Mut, die „großen 
Wahrheiten“ so glasklar und unmiß-
verständlich an höchster Stelle auf den 
Tisch zu legen, und die vielen Rechts-
brüche der Obrigkeit eben nicht – wie 
so viele andere Experten – zu verharm-
losen oder gar gutzuheißen, sondern 
beim Höchstgericht einzuklagen, und 
zwar in genauestens dokumentierter 
Form! Daher der enorme Umfang von 
372 Seiten. 

Die vorliegende Broschüre enthält 
auf den Seiten 9 – 34 eine von Prof. 
Schachtschneider selbst verfaßte Dar-
legung der wichtigsten „Verfassungs-
argumente gegen die Verträge 
zur Integration Österreichs in die 
Europäische Union“ (Kurzbeschrei-
bung der Klagsschrift). Diese sind vor 
allem auch in Bezug auf die derzeitige 
und zukünftige soziale und wirt-
schaftliche Lage jedes Einzelnen wie 
der Volkswirtschaft insgesamt von so 
großer Bedeutung, daß ein möglichst 
großes Publikum die Möglichkeit haben 
soll, sich damit auseinanderzusetzen. 

Deshalb erhalten Sie diese Schrift nun 
im vollen Wortlaut per Direktversand, 
was ein großes finanzielles Risiko für 
die INITIATIVE HEIMAT & UMWELT 

(IHU) als Herausgeber der WEGWARTE 
darstellt aufgrund der großen Auflage 
und den enorm gestiegenen Portoge-
bühren für derartige „Zeitungen“ (mehr 
als Verzehnfachung seit EU-Beitritt). 
Um wirklich unabhängig zu bleiben, 
arbeiten wir seit vielen Jahren bewußt 
ohne jede Subvention aus Steuergeldern 
und ohne Inseraten-Einnahmen jeglicher 
Art, sei es von Firmen, Parteien oder 
Interessensvertretungen. 

Sie haben diese Broschüre nicht 
bestellt. Daher sind Sie auch in 
keiner Weise zu einer Zahlung ver-
pflichtet. Wir ersuchen Sie aber,

• Wenn Sie den Inhalt als wichtig und 
notwendig beurteilen, den Preis von 
9,50 Euro (131,- ÖS) inkl. Versand-
kosten per beiliegendem Erlagschein 
einzuzahlen bzw. zu überweisen

• Wenn Sie die vielfältigen Gesamt-
Tätigkeiten unserer unabhängigen 
Arbeitsgemeinschaft (weiter) unter-
stützen wollen, einen darüber hinaus-
gehenden Kostenbeitrag je nach Ihrer 
persönlichen Möglichkeit einzuzahlen.

• Wollen Sie weitere Exemplare der 
Broschüre zum Weiterverbreiten bestel-
len, gibt es Staffelpreise: 

ab 3 Stück nur mehr 8,-- Euro/Stück 
--> 24,-- Euro + Porto

ab 10 Stück nur mehr 6,-- Euro/Stück 
--> 60,-- Euro + Porto

ab 20 Stück nur mehr 5,-- Euro/Stück 
--> 100,-- Euro + Porto

• Wenn Sie der Inhalt nicht interes-
siert, können Sie die vorliegende Bro-
schüre mit dem Vermerk auf der Rück-
seite „Zurück an der Absender“ 
an uns retournieren. Das ist für Sie 
kostenfrei, für uns (seit heuer) kosten-
pflichtig.

die Mitarbeiter der IHU

Liebe langjährige Leser der Wegwarte!
Liebe neue Leser!
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Zwei Tage nach der historischen Großdemonstration gegen den "Reform"- = Lissa-
bon-Vertrag (Tarnwort für EU-Verfassung) fuhren zwei der Mitorganisatoren, Helmut 
Schramm und ich, zum Arbeitsbesuch zu Prof. Schachtschneider nach Nürnberg. 
Er kennt die (bewußt komplizierten) EU-Verträge wie seine Westentasche und hat 
in den letzten Jahren bereits mehrmals umfangreiche Klagen gegen EU-(Un)Recht 
beim deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingebracht, zB gegen den 
Maastricht-Vertrag von 1992, mit dem die "politische Union" und die Einheitswäh-
rung verordnet wurde, gegen den EURO, gegen den EU-Verfassungsvertrag und 
gegen den Lissabon-Vertrag. Dadurch hat Deutschland die EU-Verfassung nie rati-
fiziert und auch der Lissabon-Vertrag konnte bis heute von Deutschland 
- trotz Bundestags- und Bundesratsbeschluß - nicht ratifiziert werden. 

Durch die Prozesse wurde Schritt für Schritt eine noch stärkere Aushöhlung der 
Bürgerrechte hintangehalten; eine der direkten Folgen ist z.B. die gerichtliche Fest-
stellung, daß die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auf der "Freiwilligkeit 
der Völker" beruht und daher jederzeit widerrufen werden kann (Austrittsrecht).

Trotz vieler anderweitigen Verpflichtungen war Prof. Schachtschneider bereit, eine 
Verfassungsklage gegen den Lissabon-Vertrag auch für Österreich zu erstellen. 
Das bedeutete ein großes zusätzliches Arbeitspensum über die Sommermonate, da 
die österreichische Bundesverfassung große Unterschiede zum deutschen Grund-
gesetz aufweist und die Klagsschrift daher völlig anders als für Deutschland ange-
legt werden mußte. 

Für seine Klage in Deutschland, die am 23. Mai d.J. eingereicht werden mußte, 
hat das deutsche Bundesverfassungsgericht inzwischen zusätzliche Stellungnahmen 
zu Detailfragen angefordert. Somit mußte ein weiterer Schriftsatz von 150 Seiten 
erstellt werden parallel zur Arbeit an der Österreich-Klage. Außerdem "läuft" die 
Arbeit am neuesten von bisher 25 (!) Fachbüchern von Prof. Schachtschneider, das 
voraussichtlich Ende 2009 erscheinen wird und zwar zum Thema "Wirtschaftsver-
fassung der Europäischen Union" (mit Schwerpunkt Wettbewerbsrecht).

Alle EU-Verträge verfassungswidrig!
Im Zuge des umfangreichen Gesetzes- und Literaturstudiums für die Österreich-
Klage stellte sich heraus, daß nicht nur der Lissabon-Vertrag, sondern alle von 
Österreich abgeschlossenen EU-Verträge verfassungswidrig sind, auch 
und besonders der EU-Beitritts-Vertrag! Nur wurden die damit verbundenen mas-
siven Verstöße gegen die (rechtlich geltende) österreichische Bundesverfassung 
bisher von niemandem beim Verfassungsgerichtshof eingeklagt.

Aufgrund dieser - vorher gar nicht erwarteten - Sachlage erweiterte Prof. 
Schachtschneider den Inhalt der Klagsschrift vom ursprünglichen Klagsziel "Lis-
sabon-Vertrag" auf Österreichs Mitgliedschaft bei der EU insgesamt und erklärt das 
Ziel der Klage in einer vierseitigen öffentlichen Stellungnahme dazu abschließend 
mit folgenden Worten:

"Der Verfassungsgerichtshof ist aufgerufen, dem Recht der Österreicher zum Siege 
zu verhelfen. Er muß der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der Demokratie, 
dem Rechtsstaat und dem Sozialstaat, aber auch dem Bundesstaat Rechtsschutz 

zur Klage für Österreich
V o r w o r t  v o n  I n g e  R a u s c h e r
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geben. Wenn er die Verfassungswidrigkeit der Integrationsverträge festgestellt hat, 
kann er der Politik zwei Jahre Zeit einräumen, um zu neuen Verträgen mit der 
Europäischen Union zu finden. Sonst muß Österreich aus der Union ausscheiden."

Die gesamte vierseitige Stellungnahme mit dem Titel "Verfassungswidrigkeit 
der Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union" können Sie zwecks Wei-
terverbeitung als Flugblatt gerne bei uns anfordern.

Dieser erweiterte Inhalt der Klagsschrift bestätigt auf eindrucksvolle Weise, was 
viele Bürger seit dem durch eine Propagandalawine erschwindelten EU-Beitritt im 
Alltag spüren und erleben und wofür verschiedene Bürgerbewegungen seit Jahren 
eintreten: die EU-Mitgliedschaft Österreichs ist nicht rechtens und sie muß in dieser 
Form auch nicht weiter hingenommen werden!

Zwei andere Klagen abgelehnt:
Zwei "kleinere" Klagen, die sich ausschließlich gegen den Lissabon-Vertrag rich-
teten, wurden vor kurzem vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) zurückgewiesen, 
allerdings nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern nur aus formalen. Weil der 
Lissabon-Vertrag - obwohl vom Nationalrat und Bundesrat beschlossen und vom 
Bundespräsidenten unterschrieben - aufgrund der noch fehlenden Ratifizierung in 
mehreren EU-Mitgliedstaaten (dzt. sieben) noch nicht im österreichischen Bun-
desgesetzblatt kundgemacht ist, erklärt sich der VfGH in dieser Angelegenheit 
für "nicht zuständig". Diese Begründung kann bei der Klage von Prof. Schacht-
schneider, die sich ja auch gegen jene EU-Verträge richtet, die schon seit Jahren 
im Bundesgesetzblatt "kundgemacht" sind, nicht ins Treffen geführt werden. 

Die abgelehnten Klagen können übrigens nach erfolgter Kundmachung (falls über-
haupt - 2009 oder später - alle Staaten den Lissabon-Vertrag ratifizieren) erneut 
beim VfGH eingereicht werden, da das Zurückweisungsargument dann ja nicht 
mehr zutreffen würde. Eine dieser Klagen im Umfang von 28 Seiten wurde von 
der Linzer Anwaltskanzlei eingereicht, die auch für die stark von der "Kronen-Zei-
tung" mit mehrfachen großen Spendenaufrufen (bei drei Millionen Lesern!) unter-
stützte "Initiative RettÖ" arbeitet. Sie wurde am 12. Juni eingereicht; der Ableh-
nungsbeschluß erfolgte am 30. September. 

Wie geht es weiter?
Die Beratungen des Verfassungsgerichtshofes, der aus 14 Richtern als Kollegial-
organ besteht, erfolgen in sogenannten "Sessionen", die immer drei Wochen 
dauern und jeweils im Dezember, März, Juni und Oktober stattfinden. Das werden 
also für uns die "spannendsten Wochen" des nächsten Jahres werden...

Warum haben die Massenmedien über die Einreichung der 
Verfassungs-Klage gegen die EU-Verträge praktisch nichts 

berichtet? Und was wird uns noch alles verschwiegen?
Die Einreichung der großen Klage für Österreich beim Verfassungsgerichts-
hof wurde am Morgen des 23. Oktober im Beisein von Prof. Schachtschneider, 
Rechtsanwalt DDr. Watschinger, einigen der Kläger (das gesamte unabhängige 
Personenkomitee siehe Seite 8) und einigen Mitarbeitern vorgenommen. Anschlie-

Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. 
Wer zur Quelle strebt, muß gegen den Srom schwimmen!

Volksweisheit aus Naturbeobachtung.
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ßend wurde die Klage und die wichtigsten Argumente dafür in einer Pressekon-
ferenz vorgestellt, zu der praktisch alle Massenmedien mehrfach und mehr als 
rechtzeitig eingeladen worden waren und zwar von mehreren Seiten durch E-mail-
Aussendungen, Fax-Benachrichtigungen und zahlreiche persönliche Anrufe bei 
den wichtigsten Redakteuren. Die Redaktionen erhielten noch während der Pres-
sekonferenz die gesamte Pressemappe inkl. der eigens dafür von Prof. Schacht-
schneider erstellten Kurzbeschreibung der Klagsschrift per E-mail.

Ein Kamerateam des ORF hielt die gesamte, fast zweistündige Pressekonfe-
renz in Bild und Ton fest, sendete davon aber nur einen sehr kurzen und eher 
nichtssagenden Bericht im Hörfunk-Abendjournal am Tag der Einreichung. Ein 
kurzer Artikel darüber erschien in "Die Presse", ein Bericht mit Foto in der "Tiroler 
Tageszeitung", im "Salzburger Fenster" und in verschiedenen Internet-Foren, zB in 
sehr ausführlicher Weise in "Wien-konkret". Die angesehene Schweizer Wochen-
zeitschrift "Zeit-Fragen" widmete den Titel-Artikel ihrer Ausgabe vom 10.11. der 
Verfassungsklage für Österreich und informierte ihre Leser darüber in der Weise, 
wie man dies auch von den anderen Medien erwarten sollte, die sich mit dem Eti-
kett "unabhängig" schmücken.

Völlig totgeschwiegen hat die Einreichung der Klage für Österreich bis 
heute (vier Wochen nach der Einreichung) auch die "Kronen-Zeitung" trotz 
Erhalts von zahlreichen, auch persönlichen Informationen darüber. Auch Prof. 
Hollaender, von dem alle paar Tage ein Kommentar zu Rechtsfragen ("Alles, was 
Recht ist!") in der "Kronen-Zeitung" abgedruckt wird, hat bis heute die Leser dieses 
Blattes darüber nicht unterrichtet, obwohl er berits am Vorabend der Einreichung 
die Kurzfassung erhielt und die gesamte Klagsschrift über Internet herunterladen 
konnte, da Prof. Schachtschneider den vollen Wortlaut für die Öffentlichkeit freige-
geben hat.

Besonders auffallend war auch das Fernbleiben der APA, der "Austria-
Presse-Agentur", die sonst immer - selbst bei viel unbedeutenderen Anlässen - 
einen Berichterstatter entsendet, der dann eine Meldung über das jeweilige Ereig-
nis an alle österreichischen Medien übermittelt; das ist ja der Sinn einer "Nach-
richtenagentur"... Natürlich wurde auch die APA von mehreren Seiten schriftlich 
und persönlich rechtzeitig von der Klagseinreichung verständigt und zur Presse-
konferenz eingeladen.

Wenn schon ein derartiges Ereignis von den meisten Massenmedien, ja sogar 
unserer "eigenen" Nachrichten-Agentur, der Öffentlichkeit nicht bekanntgegen 
wird, was an wichtigen Ereignissen aus anderen Bereichen wird dem 
Volk noch alles verschwiegen? Ist es den Massen- = Konzernmedien verbo-
ten, den Bürgern die Wahrheit mitzuteilen? Selbst den - angeblich - "kritischen" 
Medien?! Wir werden sehen. Jedenfalls wissen die Redaktionen über die Klage 
Bescheid und könnten jederzeit darüber berichten.

Aktion Bürgerbrief an Massenmedien
Viele tausend WEGWARTE-Empfänger erfahren heute von der Einreichung dieser 
Klage und deren wichtigsten Inhalten. Es gibt aber Millionen von Österreichern, 
die dies auch sehr interessieren würde, die aber nichts darüber erfahren konnten. 
Deshalb bitten wir unsere Leser, 1) die vorliegende WEGWARTE/SONDERAUS-
GABE  an möglichst viele Mitbürger weiterzuleiten ("Schneeball-Effekt") und 2) 
das bisher weitgehende "Totschweigen" durch die Massenmedien nicht tatenlos 
hinzunehmen. Dafür schlagen wir folgenden Weg vor, der natürlich individuell ver-
schieden gestaltet werden kann (und soll).
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Schreiben Sie einen Brief per Post, Fax oder E-mail an die von Ihnen täg-
lich oder wöchentlich gelesene Zeitung und den ORF oder andere Sender, die Sie 
häufig sehen oder hören mit folgendem (sinngemäßen) Inhalt:

     Wann wird Ihre Redaktion über die Verfassungsklage gegen die EU-
Verträge in Österreich berichten?
Beim Verfassungsgerichtshof ist derzeit eine umfangreiche Verfassungs-
klage gegen die EU-Verträge anhängig, die von Univ. Prof. Dr. Karl Albrecht 
SCHACHTSCHNEIDER im Auftrag eines überparteilichen Personenkomitees 
von 16 Klägern, vertreten durch RA. DDr. Franz Watschinger, erarbeitet und 
beim VfGH eingereicht wurde. Näheres dazu: www.KASchachtschneider.de oder 
www.webinformation.at (unter "EU-Infos").

Ich bin über den wesentlichen Inhalt dieser für den Erhalt von Recht, Freiheit 
und Demokratie in Österreich ausgerichteten Klagsschrift von 372 Seiten durch 
eine Bürger-Zeitschrift informiert und wundere mich, warum die von mir abbon-
nierte Zeitschrift/der von mir regelmäßig konsumierte Fernsehsender xy darüber 
bis heute nichts berichtet hat. Warum finde ich in Ihrer Zeitung/Ihrem Fernseh-
programm keine Erörterung der Beweggründe dieser KLAGE FÜR ÖSTER-
REICH, kein Interview mit dem Verfasser der Klage, keine Ankündigung von 
Diskussionsrunden zu diesem Thema, das mich viel mehr interessiert als der tägli-
che Kleinkram, den Sie berichten?

Ich hoffe, daß Sie dieses Versäumnis (die Klage für Österreich wurde am 
23.10.2008 beim Verfassungsgerichtshof offiziell eingereicht) in Kürze durch eine 
faire Berichterstattung wettmachen! Andernfalls ist Ihre Redaktion als Informati-
onsquelle über wichtige Ereignisse für mich nicht mehr glaubwürdig.

Prof. Schachtschneider und friedliche  
Vortrags-Interessenten aus Uni-Hörsaal vertrieben!

Am Vorabend der Klagseinreichung hatte der Wiener Sozialphilosoph Univ. Prof. 
Dr. Erwin BADER zu einem öffentlichen Vortrag an der Universität Wien, deren 
Angehöriger er ist, geladen und dies im Internet-Veranstaltungsprogramm der Uni-
versität angekündigt. Als Referent zum Thema "Verfassungsfragen zur Mit-
gliedschaft Österreichs in der Europäischen Union" hatte er seinen deut-
schen Kollegen, Dr. Karl Albrecht Schachtschneider, ordentlicher Professor für 
öffentliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg, gebeten ,,vor interessier-
ten Fachleuten und Studierenden in Wien zu sprechen". Der große Hörsaal 31 im 
Hauptgebäude der Uni war ordnungsgemäß gebucht, aber die weit über 100 Besu-
cher wie auch Prof. Bader und Prof. Schachtschneider selbst standen vor versperr-
ter Tür und Personal eines "Sicherheitsdienstes" erklärte, der Vortrag sei "aus 
Sicherheitsgründen" abgesagt!

Prof. Bader als Veranstalter mußte kurzfristig in einen kleineren Hörsaal an 
"seinem" Institut im Neuen Institutsgebäude ausweichen, wo der Vortrag nach eini-
gem Hin und Her und beträchtlicher Verzögerung dann doch stattfinden konnte. 
Ein Teil der Besucher wurde durch diese Vorgänge überhaupt vertrieben, über 
100 Besucher erreichten aber doch nach und nach den "richtigen" Hörsaal. Im 
Nachhinein stellte sich heraus, daß die "Verweigerung" des angekündigten großen 
Hörsaals und das Auftreten der "Security-Leute" vom Dekanat veranlaßt worden 
war, da man dort Prof. Schachtschneider als "Sicherheitsrisiko" eingestuft 
habe... Und das obwohl er an "seiner" Universität in Nürnberg selbst einige Jahre 
Dekan war! Man habe sich aber überzeugt, daß die Veranstaltung "völlig friedlich 
verlaufen und sehr gut besucht gewesen sei. Somit sei alles in Ordnung." Also 



7

kein Wort der Entschuldigung für den ungerechtfertigten Saalverweis - weder 
bei den Professoren noch bei den Besuchern des Vortrags, die ja alle durch dieses 
offizielle Vorgehen einer durch nichts begründeten groben Unhöflichkeit (um es 
milde auszudrücken) ausgesetzt waren!
Beim Stiegenaufgang des "Neuen Institutsgebäudes" der Universität Wien in der 
Universitätsstraße steht in großen Buchstaben - für Jeden, der dort hineingeht, 
sichtbar:

DIE WISSENSCHAFT UND IHRE LEHRE IST FREI.  
1867

Dies ist der erste Satz des Artikel 17 des noch heute das Rückgrat der öster- 
reichischen Bundesverfassung bildenden STAATSGRUNDGESETZES vom 
21.12.1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, die vor mehr als 140 
Jahren (!) so festgelegt wurden.
Die "Freiheit der Lehre" ist übrigens in der Grundrechtecharta der EU-Ver-
fassung und damit auch des Lissabon-Vertrags nicht mehr enthalten (nur mehr 
die "Freiheit der Forschung").
Dieser ist - nicht nur in diesem Punkt - ein Rückfall in die Zeit vor der Aufklärung! 
Mit weithin unterschätzten praktischen AUSWIRKUNGEN - wie erlebt ...

Die Klage im Internet:
Die Klagsschrift ist ein historisches Dokument! Der volle Wortlaut von 372 Seiten 
kann im Weltnetz (Internet) eingesehen bzw. heruntergeladen werden unter:

www.KASchachtschneider.de oder unter www.webinformation.at

Auch Post-Zusendung möglich:
Wir senden Ihnen die volle Klagsschrift von 372 Seiten auch gerne mit der Post zu 
gegen Spesenersatz von 30,-- Euro (Kopieren, Binden, Versandkosten); Vermerk 
"Bitte Klagsschrift" am Erlagschein genügt.

Pressekonferenz und Uni-Vortrag auf DVD erhältlich:
Die Einreichung beim Verfassungsgerichtshof, die Pressekonferenz im "Presseclub 
Concordia", und Vortrag und Diskussion in der Universität Wien wurden in Bild 
und Ton komplett dokumentiert (insgesamt über drei Stunden) und können zum 
Preis von 16,-- Euro + Porto auf DVD bei uns bezogen werden; Bestellung am 
einfachsten mit beiliegendem Erlagschein.

Inge Rauscher, Initiative Heimat & Umwelt
Zeiselmauer, 20. November 2008

Professor Schacht-
schneider und 
Helmut Schramm 
vor der großen 
Tafel in der Uni-
versität Wien mit 
der Aufschrift: "Die 
Wissenschaft und 
ihre Lehre ist frei".
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ÜBERPARTEILICHES PERSONENKOMITEE – K L Ä G E R K R E I S  FÜR 
DIE VERFASSUNGSKLAGE GEGEN DIE EU-VERTRÄGE 

Namen der Proponenten 

Aus der Wissenschaft: 

Univ. Prof. Dr. Erwin BADER, Sozialphilosoph an der Universität Wien, 1150 
Wien.

Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Alfred HAIGER, Nutztierökologe, 1210 Wien. 

Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. techn. Anton MOSER, Biotechnologe, 8046 
Graz.

emer. Univ. Prof. für Öffentliches Recht Dr. Peter PERNTHALER, 6020 
Innsbruck. 

emer. Univ. Prof. für politische Ökonomie Dr. Karl SOCHER, 6072 Lans. 

Dr. med. Johann WILDE, WOR der Universität Wien für Anatomie, 1190 Wien. 

Aus der Zivilgesellschaft: 

OStR Dipl. Ing. Dr. Fritz DANNER, Chemiker, 6850 Dornbirn, 
 „Die Neutralen“. 

Dr. Rudolf GEHRING, Selbständiger, 2380 Perchtoldsdorf.  

Gerald GRÜNER, Unternehmer, 1230 Wien. 

HR. Prof. Dipl. Ing. Dr. Adolf Kriechhammer, Agrarier i. R., 5021 Salzburg. 

ScnR Prof. Mag. Markus LECHNER, Oberst dIntDdRes, 
Kontrollamtsdirektor-Stellvertreter, 5020 Salzburg. 

Dr. Franz Joseph PLANK, Tierarzt, 3053 Laaben, 
 „Animal Spirits“. 

Prof. Dipl. Ing. Rudolf POMAROLI, Wirtschaftsingenieur, 6403 Polling, 
„Bündnis Neutrales Freies Österreich“  

Inge RAUSCHER, akademisch geprüfte Übersetzerin, 3424 Zeiselmauer, 
„Initiative Heimat & Umwelt“.  

Helmut SCHRAMM, Angestellter, 1100 Wien, 
 „Bündnis Neutrales Freies Österreich“, „Initiative für mehr direkte Demokratie in 
Österreich“.  

Richard Leopold TOMASCH, Elektrotechniker i. R., 9143 St. Michael, 
 „Anti-Gentechnik-Plattform PRO LEBEN“. 

Adolf KRIECHHAMMER,

e



1. Vertragliche Verfassungsgebung
Österreich ist durch den Beitritt von 1994 seit 1995 Mitglied der Europäischen 
Union. Deren Vertragswerk wird in Österreich als geltendes Recht angewandt. 
Der Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007 ersetzt den durch Volksab-
stimmungen in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Vertrag über eine 
Verfassung für Europa vom 29. Oktober 2004. Österreich hat diesen Vertrag 
ratifiziert, Deutschland nicht, weil das Bundesverfassungsgericht den Bundes-
präsidenten aufgefordert hat, mit der Ratifikation des Vertrages solange zu warten, 
bis es über verschiedene Verfassungsbeschwerden gegen das Zustimmungsgesetz zu 
diesem Vertrag, eine von mir, entschieden haben werde. Der Staatspräsident Frank-
reichs und die Regierung der Niederlande haben keine erneute Volksabstimmung 
eingeleitet und gehen damit über die ablehnenden Voten ihrer Völker hinweg, eine 
politische Ungeheuerlichkeit, weil der Vertrag von Lissabon sich nur marginal von 
dem Verfassungsvertrag unterscheidet. Er ändert den Vertrag über die Europäische 
Union (EUV) und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der 
nunmehr Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)2 heißen 
soll. Der Vertrag von Lissabon spricht nicht mehr von einer „Verfassung 
für Europa“, obwohl er eine solche Verfassung ist, er schreibt nicht mehr 
Symbole der Union fest, wie die Hymne, die Flagge, den Euro, obwohl die Sym-
bole praktiziert werden, und er versteckt den Vorrang des Unionsrechts vor 
dem Recht der Mitgliedstaaten in der 17. Erklärung, obwohl dieser Vorrang stän-
dige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist.

Der Vertrag von Lissabon ist von 18 Mitgliedstaaten ratifiziert worden. Die Iren 
haben den Vertrag in der Volksabstimmung vom 12. Juni 2008 abgelehnt. Damit 

Verfassungsargumente gegen die 
Verträge zur integration Österreichs 

in die europäische Union1

1) Zum Ganzen K. A. Schachtschneider, Verfassungsbeschwerde vom 25. Mai 2008 gegen das 
Zustimmungsgesetz des Deutschen Bundestages und des Bundesrates vom 24. April und 23. Mai 
2008 zum Vertrag von Lissabon; Homepage: www.KASchachtschneider.de; ders., Verfassungsklage 
gegen die Integration Österreichs in die Europäische Union vom 23. Oktober 2008.

2) EUV und AEUV werden aus der nicht amtlichen, aber konsolidierten Fassung der Kommission 
der Europäischen Union zitiert.

von Karl Albrecht Schachtschneider
Kurzbeschreibung der 372 Seiten umfassenden Klagsschrift anläßlich der offizi-
ellen Einbringung der Verfassungsklage gegen die EU-Verträge beim österreichi-
schen Verfassungsgerichtshof am 23. Oktober 2008.

Inhaltsverzeichnis nach Kapiteln siehe Seite 42/43.

Unterstreichungen im Fließtext wurden von der Redaktion der WEGWARTE 
zwecks leichterer Lesbarkeit für ein breites Publikum vorgenommen und sind im 
Original von Prof. Schachtschneider nicht enthalten. 
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ist der Vertrag an sich gescheitert, aber der Ratifikationsprozeß wird in dem 
Bemühen, das irische Volk doch noch zu dessen Annahme zu bewegen, fortgesetzt 
(rechtlich bedenklich). Österreich hat den Vertrag von Lissabon noch nicht kundge-
macht.

2. Existentielle Entmachtung der Völker
Der Vertrag von Lissabon wird die politischen Verhältnisse in Österreich (und in 
den anderen Mitgliedstaaten) weiter umwälzen, vor allem weil die Einzelstaaten 
nur noch Gliedstaaten im Unionsstaat, dem Europäischen Bundesstaat, sein 
werden. Die existentiellen staatlichen Aufgaben und Befugnisse werden noch mehr 
als jetzt schon nach dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 
über die Europäische Gemeinschaft Sache dieses Unionsstaates sein. Der Schritt zu 
diesem Unionsstaat kann in Österreich rechtens wegen Art. 1 und Art. 2 B-VG nur 
aufgrund einer neuen Verfassung gegangen werden, welche die existentielle Staat-
lichkeit Österreichs derart weitgehend auf den Unionsstaat zu übertragen erlaubt, 
wie es das ganze Vertragswerk vorsieht. Das geht nicht, wenn nicht auch die exi-
stentielle Staatseigenschaft Österreichs zugunsten eines existentiellen Unionsstaates 
eingeschränkt wird. Ein neues Verfassungsgesetz Österreichs setzt eine Gesamtän-
derung der Bundesverfassung gemäß Art. 44 Abs. 3 B-VG voraus, die (u.a.) der 
Abstimmung des gesamten Bundesvolkes bedarf. Die Integrationspolitik überschrei-
tet die Befugnisse der Verfassungsorgane Österreichs. 

Die menschheitliche Verfassung der Österreicher, nämlich deren Freiheit und 
Gleichheit als Menschen und Bürger und deren Brüderlichkeit (Solidarität) als Volk, 
stehen nicht zur Disposition der Politik, letzteres jedenfalls solange nicht, als nicht 
ein Unionsvolk verfaßt ist. Eine Unionsverfassung muß die Strukturprinzipien 
einer menschheitlichen Verfassung, also die Demokratie, den Rechtsstaat 
und den Sozialstaat, aber auch den Bundesstaat, sichern. Auch eine Gesam-
tänderung der Bundesverfassung muß diese fundamentalen Prinzipien der Republik 
respektieren. Bereits der Beitrittsvertrag Österreichs zur Europäischen Union 
vom 26. April 1994 hat diese Strukturprinzipien mißachtet und konnte darum 
durch das Beitrittsverfassungsgesetz vom 9. September 1994 nicht legalisiert 
werden, obwohl das Bundesvolk dem am 12. Juni 1994 zugestimmt hat. 

Die tiefgreifende Umwälzung der Bundesverfassung war den Bürgern 
Österreichs nicht bekannt, jedenfalls war die Gesamtänderung der Bundesver-
fassung nicht zur Abstimmung gestellt. Nur über den Beitritt Österreichs zur Euro-
päischen Union ist nach Art. 44 Abs. 3 B-VG abgestimmt worden, nicht über 
den Beitrittsvertrag, nicht über das Vertragswerk der Europäischen Union, nicht 
über den Vertrag von Maastricht. Einen Integrationsartikel (Europa-Artikel) hat 
Österreich anders als Deutschland nicht in die Bundesverfassung aufgenommen, 
sondern durch das EU-Begleitgesetz vom 21. Dezember 1994 nur Nebenfragen in 
Art. 23a ff. B-VG geregelt. Nicht nur Art. 44 Abs. 3 B-VG war dadurch verletzt, 
sondern vor allem die unabänderlichen Strukturprinzipien der Verfassung Öster-
reichs waren mißachtet. Die weiteren Unionsverträge von Amsterdam und Nizza 
haben diese Mängel nicht behoben Die Bundesverfassungsgesetze über diese Ver-
träge sind nicht einmal nach Art. 44 Abs. 3 B-VG abgestimmt worden.

10
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Das wichtigste Verfassungsprinzip ist, daß das Recht vom Volk ausgeht 
(Art. 1 S. 2 B-VG). Das gebietet die durchgehende demokratische Legitimation aller 
Hoheitsgewalt, die in Österreich ausgeübt wird, durch das Österreichische Volk. 
Das wird nur gewährleistet, wenn bei der Übertragung der Hoheitsrechte auf die 
Union zur gemeinschaftlichen Ausübung der nationalen Staatsgewalten das Prinzip 
der begrenzten Ermächtigung3 eingehalten wird, weil nur dadurch die Politik 
der Unionsorgane voraussehbar und von den nationalen Parlamenten, dem Natio-
nalrat, aber auch dem Bundesrat, verantwortbar und dadurch demokratisch legiti-
miert ist (vgl. für Deutschland BVerfGE 89, 155 (181, 187, 191 ff.)). Die durch die 
Unionsverträge auf die Europäische Union übertragenen Aufgaben und Befugnisse 
sind aber weit und offen. Insbesondere werden der Union Befugnisse eingeräumt, 
diese selbst zu bestimmen, um ihre Ziele zu verwirklichen (Kompetenz-Kom-
petenzen, dazu 10.). Die Ermächtigungen ermöglichen in der Praxis der Unions-
organe eine umwälzende und nicht erwartete oder auch nur erwartbare Politik, die 
somit keine demokratische Legitimation hat. Die Union kann all ihre weitge-
steckten Ziele durchsetzen, ohne daß die Völker und deren Vertretungsorgane noch 
einmal gefragt werden müßten.

3. Verfassungsoktroi der Politischen Klasse 
a) Das Konventsverfahren, in dem der Verfassungsvertrag erarbeitet wurde, war 
ohne demokratische Dignität. Die Konventmitglieder waren (vorwiegend) von den 
Regierungen und den Parlamenten abgeordnet und nicht von den Völkern oder 
dem Volk „Europas“ (gemeint ist die Europäische Union) für den Entwurf einer Ver-
fassung für Europa gewählt. Der Vertrag von Lissabon ist wie der Verfassungsver-
trag ein obrigkeitlicher Oktroi, nicht der Wille der Menschen und Bürger. Der 
Konvent war von den Staats- und Regierungschefs (in Laeken, Europäischer Rat) 
eingesetzt worden, nicht durch Willensakte der Völker, eine Verfassung zu geben, 
die Union (im legitimatorischen Sinne) und damit einen Unionsstaat zu gründen und 
zugleich die Unionsbürger zu einem Unionsvolk zu vereinen. Die Erarbeitung des 
Vertragstextes war kein Diskurs, sondern im Wesentlichen ein Diktat des Kon-
ventspräsidenten Giscard d´Estaing. Die Konventsmitglieder hatten keinen 
maßgeblichen Einfluß auf den Vertragstext, nicht einmal die Mitglieder des Präsidi-

3) Aber auch das Subsidiaritätsprinzip.

Prof. Schachtschneider und Rechtsanwalt DDr. Watschinger mit der 
Klagsschrift vor dem Eingang zum Verfassungsgerichtshof
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ums außer eben dem Präsidenten. Der Einfluß der Regierungen der Mitgliedstaaten 
ist nicht bekannt, darf aber nicht unterschätzt werden. Die Öffentlichkeit war zwar 
nicht formal, aber material ausgeschlossen. Die Einrichtung einer Internetkommuni-
kation diente dem Schein eines öffentlichen Diskurses. Sie wurde aber nicht ange-
nommen. Sie gehörte zur allfälligen Propaganda des Integrationismus, mittels der 
die Unionsbürger zu Untertanen der Brüsseler Obrigkeit degradiert werden.

Auch die früheren Gemeinschaftsverträge sind, ohne die Völker wirklich einzube-
ziehen, durchgesetzt worden, zumal der Maastricht-Vertrag, der die Währungs-
union (Euro) und die globale Kapitalverkehrsfreiheit vereinbart hat.

b) Trotz der existentiellen Bedeutung des Vertrages von Lissabon für alle Völker 
vermeidet, ja behindert die Politische Klasse jedenfalls in Deutschland noch mehr 
als in Österreich die Information der Öffentlichkeit über das Vertragswerk und erst 
recht dessen Erörterung. Zwar kann sich jeder Bürger von dem Vertrag informie-
ren, aber er wäre ohne Erläuterung desselben dem Text, den nur Experten ver-
stehen können, hilflos ausgeliefert. Die in Broschüren und im Internet von der 
Europäischen Union und auch von der Bundesregierung verbreiteten Informatio-
nen sind nichts als Propaganda, unvollständig und irreführend. Ohne fach-
kundige Kritik kann das Vertragswerk nicht erfaßt werden. Es besteht aber in den 
meisten Mitgliedstaaten auch wenig Interesse der Öffentlichkeit an dem Vertrag, 
weil die Bürger, die Iren ausgenommen, keine Chance sehen, auf den Vertrag und 
damit auf ihr Schicksal Einfluß zu nehmen. Sie haben dafür auch keine wirkliche 
Chance. Die Politische Klasse, vor allem die Parteienoligarchie, verweigert eine 
solche Chance. Die wenigsten Medien bemühen sich hinreichend um die Informa-
tion der Öffentlichkeit über den Vertrag, geschweige denn um eine kritische Erör-
terung desselben. Sie beteiligen sich an der propagandistischen Kampagne für den 
Vertrag, als würde Europa ohne diesen Vertrag im Unglück versinken. Es gibt auch 
Ausnahmen.

c) Nicht einmal in den Organen, welche die Verantwortung für den schicksalhaf-
ten Schritt zu einem europäischen Unionsstaat übernehmen sollen (und wollen), hat 
eine auch nur annähernd tragfähige Debatte des Vertrages stattgefunden. Kaum 
ein Abgeordneter hat den Vertrag gelesen, geschweige denn studiert. 
Die meisten Abgeordneten verlassen sich auf die Empfehlung der Regierung, zumal 
einer Regierung der Großen Koalition. Diese folgt der Brüsseler Bürokratie, die den 
Vertrag, vermeintlich um der politischen Effizienz willen, für notwendig erklärt. Die 
Zustimmung zu dem Vertrag gilt als alternativlos, die Ablehnung als politisch nicht 
korrekt. Um in der Öffentlichkeit (dem Volk) keine Zweifel an der Richtigkeit des 
Vertrages für die Zukunft Europas aufkommen zu lassen, darf die Führende Schicht 
keine Bedenken aufkommen lassen. Die Geschlossenheit der Politischen Klasse soll 
die Richtigkeit der Politik surrogieren und suggerieren. Feiern ersetzen Debatten, 
freudige Dankbarkeit Argumente. Als Vertretung des Volkes versagen die 
Verfassungsorgane und die meisten von deren Mitgliedern.

d) Der Vertrag wird demokratiewidrig durchgesetzt, vor allem weil er die Demo-
kratie weitestgehend beendet. Der Öffentlichkeit aber wird vorgemacht, der 
Vertrag stärke die Demokratie in der Union. Das Gegenteil ist richtig, obwohl das 
Europäische Parlament ein wenig gestärkt wird (vgl. 4 b). 
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4. Europäische Union als Bundesstaat ohne Legitimation
Der Staat ist, republikanisch, also freiheitlich, konzipiert, die „Vereinigung einer 
Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“4. Staatlichkeit ist die Staatsgewalt, 
also die Hoheit, die aufgrund der verfassungsgemäßen Aufgaben und Befugnisse 
aus einer Vielheit von Hoheitsrechten besteht. Existentieller Staat ist das zum 
Staat verfaßte Volk (als Schicksalsgemeinschaft), existentielle Staatlichkeit sind die 
wesentlichen Hoheitsrechte eines Volkes, welche es um der Freiheit, der Gleichheit 
und des Eigentums willen selbst unmittelbar oder mittelbar durch seine Vertreter 
ausüben muß.5

a) Staatseigenschaft und Staatlichkeit der Union
Das Beitrittsverfassungsgesetz öffnet die Republik Österreich nicht für einen Euro-
päischen Staat oder Bundesstaat, weil nach Art. 1 und Art. 2 B-VG Österreich 
ein Staat ist und nach Art. 1 S. 2 B-VG das Recht vom Volk ausgeht. Auch in 
Deutschland geht alle Staatsgewalt vom Volke aus (Art 20 Abs. 2 S. 1 GG). Diese 
Verfassungslage ist der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht sich bisher 
auf den Standpunkt gestellt hat, daß die Europäische Union weder ein Staat noch 
ein Bundesstaat sei (BVerfGE 22, 293 (296); 37, 271 (278); 75, 223 (242); 89, 
155 (188)). Es hat für diese Doktrin aber weder einen Begriff des Staates oder 
des Bundesstaates entwickelt noch geprüft, ob die Europäische Union ein Staat 
oder Bundesstaat ist. Daß die Vertretungsbefugnisse des Deutschen Bundestages 
„noch nicht in einer Weise entleert“ seien, daß „das Demokratieprinzip, soweit es 
für unantastbar erklärt ist, verletzt“ sei (BVerfGE 89, 155 (181)), hat das Gericht 
im Maastricht-Urteil 1993 ohne jede Erörterung der Aufgaben und Befugnisse 
der Union und deren Gemeinschaften im Einzelnen und in der Gesamtheit ausge-
sprochen. Die Sach- und Rechtslage ist eine andere: Die Europäische Union ist 
kein existentieller Staat und wird auch durch den Vertrag von Lissabon kein exi-
stentieller Staat, weil nur ein zu einem Staat verfaßtes Volk ein existenti-
eller Staat ist, in dem durch die Staatsverfassung die originäre Hoheit, nämlich 
die Macht (Handlungsmöglichkeiten) des ganzen Volkes, als Staatsgewalt verfaßt 
ist. Diese originäre Hoheit bleibt den Völkern der Mitgliedstaaten, welche sich zu 
existentiellen Staaten verfaßt haben. Sie ist (gewissermaßen als Realität der Freiheit 
der Menschen) unübertragbar. Die Union handelt aufgrund der ihr von den Mit-
gliedstaaten zur gemeinschaftlichen Ausübung übertragenen (besser: zugewiese-
nen) Hoheitsrechte (vgl. Art. 9 Abs. 2 B-VG; Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG; BVerfGE 
89, 155 (188 f.)). Diese Übertragung kann zurückgenommen werden. Auch 
der Vertrag von Lissabon verfaßt kein Volk, wenn er auch von „Bürgerinnen und 
Bürgern“ spricht, die auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament ver-
treten seien (Art. 10 Abs. 2 EUV), aber auch von „Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern“, aus deren Vertretern sich das Euro-päische Parlament zusammensetze 
(Art. 14 Abs. 2 S. 2 EUV). Derartige Texte begründen keine originäre Hoheit 
und verfassen keinen existentiellen Staat. Sie sind rechtswidrig, weil sie der staats-
rechtlichen Lage nicht entsprechen. Originäre Hoheit bedarf der Verfassungsge-
bung des Volkes, also des Unionsvolkes. Ein solcher Schritt aber setzt voraus, daß 
die verbundenen Völker ihre existentielle Staatseigenschaft und existentielle Staat-
lichkeit einzuschränken oder gar aufzugeben bereit sind.
4) Kant¸ Metaphysik der Sitten, ed. Weischedel, Bd. 7, S. 431.
5) K. A. Schachtschneider, Prinzipien des Rechtsstaates, 2006, S. 58 ff.
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Aber der Union sind schon jetzt Aufgaben und Befugnisse existentieller Staat-
lichkeit als Hoheitsrechte zur gemeinschaftlichen Ausübung übertragen, welche 
um der demokratischen Legitimation willen den Völkern als existentiellen Staaten 
verbleiben müssen, weil sonst das demokratische Fundamentalprinzip: Alle Staats-
gewalt geht vom Volke aus oder, was dasselbe ist, das Recht geht vom Volk aus, 
verletzt wird. Der existentielle Staat, das zum Staat verfaßte Volk also, kann und 
darf Hoheitsrechte nur auf eine völkerrechtliche „zwischenstaatliche“ ((Art. 9 Abs. 
2 B-VG), also ‚internationale’, nicht auf ‚supranationale’) Organisation zur 
gemeinschaftlichen Ausübung übertragen, wenn die Ermächtigungen zu einer vor-
aussehbaren und dadurch für die Vertreter des Volkes, wegen der demokratischen 
Transparenz, besser: für das Volk verantwortbaren Politik der Union führen (Prin-
zip der begrenzten Einzelermächtigung, Art. 5 Abs. 1 und 2 EUV, BVerfGE 89, 
155 (181, 191 ff.))6. Die übertragenen Hoheitsrechte ermächtigen die Union aber 
nicht begrenzt und bestimmt, sondern weit und offen. Die Politik der Union 
können die Völker und ihre Vertreter nicht voraussehen und verantwor-
ten. Der Legitimationszusammenhang zwischen den Völkern und der 
Europäischen Union ist zerrissen. Im Vertrag von Lissabon ist denn auch der 
„Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung“ nichts anderes als die „Zuständig-
keiten“, die der Europäischen Union von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung 
der Unionsziele übertragen werden (Art. 5 Abs. 2 EUV). Die Union kann mangels 
originärer Hoheit nur derivative Befugnisse haben und Zuständigkeiten sind immer 
irgendwie begrenzt. Die demokratierechtliche Substanz der Voraussehbarkeit und 
Verantwortbarkeit ist in dieser Vertragsgebung gänzlich verloren, ja explizit negiert.

b) Keine eigenständige demokratische Legitimation der Union
Eine eigenständige demokratische Legitimation hat die Union mangels eines Uni-
onsvolkes, das eine originäre Hoheit hat, nicht. Das würde eine Unionsverfassung 
voraussetzen, welche ein Unionsvolk hervorbringt. Das Europäische Parlament ist 
ein Organ des Staatenverbundes (BVerfGE 89, 155 (184, 186, 188 ff.)) und wird 
es ohne verfaßtes Unionsvolk bleiben, nicht aber (entgegen den zitierten Texten) 
ein Vertretungsorgan eines Unionsvolkes. Dafür fehlt der konstitutionelle Verfas-
sungsakt, der eben die Öffnung der Verfassungen der Mitgliedstaaten für einen 
existentiellen Unions(bundes)staat voraussetzt. Im übrigen wird das Europäische 
Parlament nicht gleichheitlich gewählt und vermag darum keine demokra-
tische Legitimation zu begründen. Es bleibt der Sache nach eine „Versammlung 
der Vertreter der Völker“ (Art. 189 Abs. 1 EGV geltende Fassung), das kein Uni-
onsvolk mit originärer Hoheit repräsentiert. Würde die demokratische Legitimation 
vom Europäischen Parlament ausgehen oder nur wesentlich verstärkt werden, wäre 
das Fundamentalprinzip der Freiheit, nämlich die Gleichheit aller Menschen und 
Bürger in der Freiheit, gröblich verletzt. 

c) Europäische Union als echter Bundesstaat
aa) Die Europäische Union ist schon jetzt und erst recht nach dem Vertrag 
von Lissabon ein echter Bundesstaat7, echt, weil sie aufgrund eines (völkerrecht-
lichen) Vertrages zwischen den Mitgliedstaaten von diesen übertragene Hoheits-

6) Dazu K. A. Schachtschneider, Prinzipien des Rechtsstaates, S. 71 ff.
7) Dazu K. A. Schachtschneider, Deutschland nach dem Konventsentwurf einer „Verfassung für 
Europa“, in: W. Hankel, K. A. Schachtschneider, J. Starbatty (Hrsg.), Der Ökonom als Politiker 
– Europa, Geld und die soziale Frage, FS W. Nölling 2003, S. 279 ff.
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rechte gemeinschaftlich ausübt. Sie ist institutionell ein Staat, wenn auch mangels 
eines Staatsvolkes kein existentieller Staat, und sie hat funktionell Aufgaben und 
Befugnisse eines Staates, also Staatlichkeit, zu Unrecht sogar existentielle Staatlich-
keit. Typisch für den echten Bundesstaat ist das Austrittsrecht (Art. 50 EUV). 
Die Union ist kein Bundesstaat nach dem Modell des unechten Bundesstaates, wie 
es Österreich und auch Deutschland sind. Der unechte Bundesstaat beruht nicht auf 
Vertrag der Mitgliedstaaten (Länder), sondern auf einem den Bundesstaat insgesamt 
ordnenden Verfassungsgesetz, welche den Gesamtstaat im Sinne eines Bundesstaa-
tes föderalisiert. Die funktionale und institutionelle Staatlichkeit der Hoheitsgewalt 
der Union beruht auf den durch die Verträge übertragenen Hoheitsrechten 
der Mitgliedstaaten und dient der gemeinschaftlichen Ausübung dieser Hoheits-
rechte, ist also Ausübung der Bundesstaatsgewalt eines echten Bundesstaates. Der 
meist gebrauchte Begriff der Supranationalität ist eine die Bundesstaatsei-
genschaft der Union verschleiernde Wortbildung8. Nicht die Eigenschaft der 
Union als echter Bundesstaat ist verfassungswidrig, sondern deren Ausstattung mit 
Aufgaben und Befugnissen existentieller Staatlichkeit, aber ohne demokratische 
Legitimation. 

bb) Die neue Zuständigkeitsteilung des Vertrages von Lissabon schließt 
die Dogmatik vom Staatenverbund aus. Die Dogmatik des Bundesstaates 
ist unausweichlich. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Union unterscheidet in 
Art. 2  Abs. 1 und Abs. 2 „ausschließliche Zuständigkeiten“ und „geteilte 
Zuständigkeiten“, abgesehen von Koordinierungszuständigkeiten in Art. 5 und 
Art. 6. Im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten „kann nur die Union 
gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen“. „Die Mit-
gliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union 
hierzu ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen“ (Art. 2 
Abs. 1 AEUV). Nach dem eindeutigen Wortlaut verlieren die Mitgliedstaaten 
im Bereich ausschließlicher Zuständigkeit der Union ihre Gesetzgebungshoheit, 
die sie durch den Vertrag von Lissabon auf die Europäische Union übertragen. 
Jedenfalls dadurch wird über die bisherige bundesstaatliche Integration hinaus ein 
Bundesstaat begründet. Die Mitgliedstaaten verlieren einen Teil ihrer Hoheit, d.h. 
sie können Staatsgewalt nur noch insoweit ausüben, als sie ihnen verblieben sein 
wird, wie das in einem echten und erst recht in einem unechten Bundesstaat, in 
dem die Ausübung der Staatsgewalt zwischen dem Bund, dem Zentralstaat, und 
den Gliedstaaten, den Ländern, geteilt ist, üblich ist. Das Recht geht nicht mehr 
insgesamt vom Volk aus, wie das Art. 1 S. 2 B-VG vorschreibt, sondern in dem 
zur ausschließlichen Zuständigkeit der Union übertragenen Bereich von der Union. 
Das entspricht einer „autonomen“ Rechtsordnung der Gemeinschaft, von der der 
Gerichtshof der Europäischen Union vom Beginn seiner Judikatur ausgeht, die 
aber mangels originärer Hoheit keine Grundlage hat und im Maastricht-Urteil 
vom deutschen Bundesverfassungsgericht nicht mehr aufgegriffen wurde9. Das 
Fundamentalprinzip der Demokratie wird somit für den Bereich ausschließlicher 
Zuständigkeiten der Union eingeschränkt, aber auch für den Bereich der geteilten 
Zuständigkeiten der Union nach Art. 2 Abs. 2 AEUV, soweit die Union die geteil-

8) Vgl. die Begriffskritik des Verfassungsgerichts der Republik Polen, Urteil vom 11.05.2005, EuR 
2006, S. 236 (241 ff.).
9) Vgl. EuGH v. 15.07.1964 – Rs. 6/64 (Costa/ENEL), Slg. 1964, 1251, Rdn. 8 ff.; BVerfGE 22, 
293 (296), 31, 145 (173 f.); 37, 271 (277 f.); 58, 1 (27); richtig BVerfGE 89, 155 (188 f.).
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ten Zuständigkeiten ausgeübt hat. Wenn die Mitgliedstaaten in dem Bereich der 
ausschließlichen Zuständigkeit der Union oder auch nur in dem Bereich der geteil-
ten Zuständigkeit der Union, wenn diese die Zuständigkeit ausgeübt hat, gesetzge-
berisch tätig werden, sind diese Gesetze mangels Zuständigkeit nichtig und 
nicht mehr nur wegen des Vorranges des Unionsrechts nicht anwendbar. 

Die Mitgliedstaaten wahren ihre Eigenständigkeit, und, wenn man so will, Souve-
ränität nur darin, daß sie gemäß Art. 50 EUV n. F. aus der Union austreten 
können. Diese Möglichkeit ändert nichts daran, daß die Mitgliedstaaten, solange 
sie Mitglied der Europäischen Union sind, Gliedstaat eines Bundesstaates sind, die 
nur noch einen (geringen) Teil der Hoheit, der Staatsgewalt also, inne haben.

5. Wirtschafts- und Währungsunion entgegen dem Sozialprinzip 

a) Wirtschaftsverfassung des Sozialprinzips
Die Wirtschafts- und Währungsunion überantwortet schon jetzt und erst recht nach 
dem Vertrag von Lissabon (Art. 3 Abs. 4 EUV, Art. 119 ff. AEUV) der Union die 
Wirtschafts- und Währungshoheit, ohne welche die Mitgliedstaaten ihre existenti-
ellen Aufgaben nicht erfüllen können, zumal nicht die sozialen Aufgaben. Öster-
reich ist unabänderlich dem Sozialprinzip10 verpflichtet. Das Sozialprinzip ist 
ein Fundamentalprinzip jeder Republik und damit ein ungeschriebenes Struk-
turprinzip, jedenfalls Baugesetz Österreichs. Es ist als das Prinzip der Brüder-
lichkeit untrennbar mit den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit verbunden. Sein 
Gesetz ist der kategorische Imperativ, das Sittengesetz, das zugleich die 
freiheitliche Grundpflicht jedes Menschen bestimmt (Art. 2 Abs. 1 GG; Art. 
1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)11. Die Wirtschaftsverfassung Öster-
reichs ist demgemäß die der marktlichen Sozialwirtschaft12. Das ist ein unab-
änderliches Strukturprinzip. Dieser Begriff bringt die ausschließliche Verantwortung 
des existentiellen Staates für das gute Leben aller seiner Bürger zum Ausdruck. Der 
Staat ist darum zu einer Politik verpflichtet, die allen Menschen die bür-
gerliche Selbständigkeit ermöglicht. Das gebietet vor allem eine Politik, die 
allen Beschäftigung im Sinne eines Rechts auf Arbeit13 gibt.

b) Neoliberale Wirtschaftsverfassung der Union 
Die Wirtschafts- und Währungsunion ist demgegenüber „dem Grundsatz der offe-
nen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ verpflichtet (Art. 119 AEUV). Der 
„Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb“ und die „im hohem 
Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 
sozialen Fortschritt abzielt“, welche sich der Vertrag von Lissabon in Art. 3 Abs. 
2 und 3 EUV zum Ziel setzt, wird durch das ebenso globale wie neoliberale 
Markt- und Wettbewerbsprinzip des Vertrages (Art. 3 Abs. 3 und 5 EUV), 
durch die vorrangig der Preisstabilität verpflichtete Währungsunion (Art. 127 

10) Dazu K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, 2007, S. 553 ff., 566 ff., 583 ff., 636 ff. u.ö.
11) K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, S. 34 ff., 256 ff., 420 ff., 458 ff.
12) K. A. Schachtschneider, Marktliche Sozialwirtschaft, in: K. Farmer/W. Harbrecht (Hrsg.), Theo-
rie der Wirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik und Wirtschaftsethik, FS W. Lachmann, 2006, S. 
41 ff.; ders., Verfassungsrecht der EU, Teil 2, Wirtschaftsverfassung, i.E., § 1.
13) Dazu K. A. Schachtschneider, Recht auf Arbeit - Pflicht zur Arbeit, in: ders., H. Piper, M. 
Hübsch (Hrsg.), Transport - Wirtschaft - Recht, GS J. G. Helm, 2001, S. 827 ff.
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Abs. 1 AEUV), insbesondere aber durch die Nachrangigkeit der sozialen Ziel-
setzung konterkariert. Das Marktprinzip wird durch die Grundfreiheiten (Waren-
verkehrsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit und vor allem die Kapitalverkehrsfreiheit), welche den Binnenmarkt 
ausmachen (Art. 26 ff., 45 ff. AEUV), begründet. Diese Grundfreiheiten sind 
der Kern der Union und werden von den Organen der Union, vor allem deren 
Gerichtshof, mit aller Härte durchgesetzt. Sie lassen der Verwirklichung des 
Sozialprinzips in den Mitgliedstaaten keine Chance. Auch der Primat der 
Preisstabilität in der Währungspolitik geht zu Lasten der Beschäftigungspolitik. Das 
wirtschaftliche Stabilitätsprinzip, welches das Sozialprinzip und das finanzverfas-
sungsrechtliche Gebot des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Art. 13 Abs. 2 
B-VG) gebieten, ist durch die Gleichrangigkeit der Preisniveaustabilität, des hohen 
Beschäftigungsstandes, des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts und des stetigen 
Wachstums (magisches Viereck, § 2 BHG) gekennzeichnet. Die wirtschaftsver-
fassungsrechtlichen Prinzipien der Union stehen einer Beschäftigungs-
politik der Mitgliedstaaten entgegen und begünstigen dadurch im Interesse 
der globalen Wettbewerbsfähigkeit und mehr noch der globalen Verwertbarkeit des 
Kapitals das Marktprinzip. Mit dem Sozialprinzip ist das unvereinbar. Diese Wirt-
schaftsordnung zwingt, die Rechte der Arbeitnehmer zu schwächen, vor allem die 
Lohnquote zu senken, zumal die Währungsunion keine die unterschiedliche Lei-
stungsfähigkeit der Volkswirtschaften ausgleichenden Wechselkurse kennt. Sie 
verhindert aber auch die durch das Sozialprinzip gebotene gerechte Ver-
teilung des Volkseinkommens auf alle Menschen, also die Sozialpolitik im 
engeren Sinne.

c) Kapitalverkehrsfreiheit zu Lasten der Menschen
Insbesondere die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 1 AEUV) widerspricht dem 
Sozialprinzip. Sie verwehrt es den Mitgliedstaaten, in die Standortpolitik der Unter-
nehmen einzugreifen. Das setzt die Mitgliedstaaten dem sozialwidrigen Druck des 
(sogenannten) Systemwettbewerbs aus, vor allem dem Steuer-, Lohn- und Sozi-
alwettbewerb, der eine allgemeine Pauperisierung (Verarmung) der Bevölkerung 
mit sich bringt. Zudem stehen die Arbeitsplätze und damit das wesentliche Eigentum 
der Arbeitnehmer zur Disposition der (unmittelbaren und mittelbaren) Kapitaleigner, 
deren soziales Interesse schon dadurch nivelliert ist, daß sie (oft in fernen Ländern 
lebend) auf das Renditeinteresse begrenzt sind. Mittels der Kapitalverkehrsfreiheit 
wird der Einfluß der Völker auf ihre für ihr Leben schicksalhaften Unternehmen exi-
stentiell und demokratiewidrig geschmälert. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, 
dessen kategorischer Imperativ, kann nicht verwirklicht werden14. Die weltweite 
Kapitalverkehrsfreiheit ermöglicht die fast unbegrenzten Finanzspekula-
tionen, die in etwa 98 % des globalen Kapitalverkehrs ausmachen. Der 
kreditären Geldschöpfung, die zu Lasten der Realwirtschaft und damit der arbei-
tenden Menschen außerordentliche Risiken birgt, sind kaum Grenzen gezogen. 
Die Staaten haben durch die Kapitalverkehrsfreiheit die Hoheit über die 
Finanzmärkte weitestgehend eingebüßt. Die Sicherheit des Finanzverkehrs 
ist in keiner Weise gewährleistet. Die weltweite Finanzmarktkrise, ausgelöst durch 
nicht hinreichend besicherte Kredite an wenig begüterte Hauseigentümer in den 
Vereinigten Staaten, die wegen hoher Renditen von spekulierenden Geldinstituten 
14) Dazu K. A. Schachtschneider, Grenzen der Kapitalverkehrsfreiheit, in: ders. (Hrsg.), Rechtsfra-
gen der Weltwirtschaft, 2002, S. 253 ff.
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(auch staatlichen, entgegen dem Recht) übernommen worden sind, kann zu einer 
Weltwirtschaftskrise führen, welche die Menschen und Völker in (weitere) Armut 
führt. Der globale Kapitalismus ist ebenso demokratie- wie sozialwidrig.

d) Verlust der Währungshoheit
Die Geld /Kreditpolitik ist für die Entwicklung der Volkswirtschaft essentiell und 
existentiell15. Die Europäische Zentralbank ist nicht befähigt, eine für auch nur 
einen Mitgliedstaat tragfähige Zinspolitik zu administrieren, weil der Währungsraum 
nicht optimal ist. Österreich und Deutschland leiden daran, daß durch die Wäh-
rungsunion ihr früherer Zinsvorteil in einen Zinsnachteil gewandelt ist. Das ist 
der wesentliche Grund dafür, daß ein großer Teil des in Österreich und 
vor allem in Deutschland erwirtschafteten Kapitals nicht dort investiert 
werden. Die Realzinsen sind in Österreich und in Deutschland wesentlich höher 
als in anderen Mitgliedstaaten der Union (Spanien, Italien u.a.), die sich über Infla-
tion weitgehend von den Zinskosten entlasten. Die Mitgliedstaaten mit stärkerer 
Inflation wiederum büßen ihre Wettbewerbsfähigkeit mehr und mehr ein, weil sie 
nicht abwerten können. Das ruiniert ihre Wirtschaft. Der Exportüberschuß Öster-
reichs und Deutschlands geht weitgehend zu Lasten der Mitgliedstaaten mit infla-
tionären Kosten. Ein Staat, der nicht mehr geldpolitisch auf die wirtschaft-
liche Lage reagieren kann, hat seine Wirtschaftshoheit und damit einen 
wesentlichen Teil seiner existentiellen Staatlichkeit verloren. Die mit der 
Währungsunion bezwecke Auflösung der mitgliedstaatlichen Volkswirtschaften ist 
Illusion, solange deren Leistungsfähigkeit, deren innere Gesetzlichkeiten und ins-
besondere deren sozialstaatliche Verhältnisse heterogen sind. Mit dem Sozialprin-
zip, aber auch mit der Eigentumsgewährleistung, ja mit der politischen Freiheit und 
Gleichheit, ist eine solche Entstaatlichung unvereinbar. Das unausweichliche 
Dilemma der Währungsunion drängt zur politischen Union, zum Bundesstaat mit 
dem Prinzip, einheitliche Lebensverhältnisse durch Finanzausgleich usw. herzustel-
len. Das ist denn auch das eigentliche Ziel der Währungsunion.

e) Verbindliche Grundzüge der Wirtschaftspolitik 
Österreich und auch Deutschland haben nicht nur ihre durch das Sozialprinzip 
geprägte Wirtschaftsverfassung eingebüßt und die Fähigkeit verloren, sachgerecht 
auf die Wirtschaftslagen zu reagieren, etwa durch eine antizyklische Konjunkturpo-
litik, sondern darüber hinaus wird die Union befugt, verbindlich die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik für die Union und vor allem für die Mitgliedstaaten zu definieren 
(Art. 121 Abs. 2 ff. AEUV). Die Grundzüge können makro- oder mikropolitische 
Vorgaben machen. Sie sind der Wirtschaftsverfassung der Union verpflichtet und 
stehen darum dem Sozialprinzip des Grundgesetzes, insbesondere dessen beschäf-
tigungspolitischer Zielsetzung, entgegen. Hinzu kommt die außenwirtschaftli-
che Entmachtung der Mitgliedstaaten, weil die Handelspolitik (Art. 206 
f. AEUV) der ausschließlichen Zuständigkeit der Union überantwortet ist 
und bleiben wird (Art. 3 Abs. 1 lit. e AEUV)16. Eine beschäftigungswirksame 
Beihilfepolitik ist den Mitgliedstaaten grundsätzlich untersagt (Art. 107 AEUV). 

15) Dazu W. Hankel, W. Nölling, K. A. Schachtschneider, J. Starbatty, Die Euro-Klage. Warum die 
Währungsunion scheitern muß, 1998; dies., Die Euro-Illusion. Ist Europa noch zu retten? 2001: W. 
Hankel, Die Euro-Lüge und andere volkswirtschaftliche Märchen, 2007.
16) Schon EuGH v. 13.03.1971 – Rs. 22/70 (AETR), Slg. 1971, 263, Rdn. 15, 19; EuGH, WTO-
Gutachten, Slg. 1994, I-5267, Rdn. 76 f.
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Als Standortpolitik bleibt nur die sogenannte Lohnflexibilisierung, also die Absen-
kung der Löhne, oder eben wegen der eindimensionalen Globalisierung die von 
dem grenzüberschreitenden Wettbewerb erzwungene Arbeitslosigkeit, weil die 
sozialen Standards, die Österreich und Deutschland lange Zeit erfüllt hatten und zu 
erfüllen verpflichtet waren und sind, nicht globalisiert sind, vor allem nicht die men-
schenrechtlichen Standards, deren Verwirklichung das Sozialprinzip gebietet.

f) Herkunftslandprinzip/Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
Allein mit den nahezu auf alle Bereiche der Politik anwendbaren Grundfreihei-
ten ist die existentielle Staatlichkeit wesentlich auf die Union übergegangen. Der 
Gerichtshof der Europäischen Union entfaltet die Grundfreiheiten extensiv mit 
immer neuen nicht erwarteten Judikaten. Im Laufe seiner Rechtsprechung hat er 
das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung der Mitgliedstaaten und damit das Her-
kunftslandprinzip durchgesetzt17. Dadurch haben die Völker die Hoheit über die 
Verhältnisse in ihren Ländern weitgehend eingebüßt. Sie können nur noch sehr 
begrenzt auf die Arbeitsverhältnisse in ihrem Lande Einfluß nehmen, 
wenn Unternehmen anderer Mitgliedstaaten in ihrem Land Dienstleistungen erbrin-
gen, oder die Lebensmittelqualität bestimmen, wenn Lebensmittel aus ande-
ren Mitgliedstaaten nach deren Praktiken geliefert werden, welche diese auch vom 
globalen Markt bezogen haben können. Die unmittelbare Anwendbarkeit und der 
Vorrang der Grundfreiheiten, wie sie der Gerichtshof (seit langem) praktiziert18, 
haben die Mitgliedstaaten weitgehend entmachtet. Mit dem demokratischen Prinzip 
ist das unvereinbar.

g) Einschränkung der Haushaltshoheit
Zur existentiellen Staatlichkeit gehört die Haushaltshoheit. Der demokratische Par-
lamentarismus ist geradezu durch das Budgetrecht des Parlaments (Art. 110 Abs. 
2 S. 1 GG) definiert. Das Unionsrecht versucht im Interesse der Währungsstabilität 
übermäßige öffentliche Defizite der Mitgliedstaaten zu unterbinden (Art. 126 AEUV). 
Die Haushaltsdisziplin wird von der Union anhand der Kriterien des jährlichen Haus-
haltsdefizits, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, nach dem Referenzwert von 3 %, 
und dem öffentlichen Schuldenstand, nach dem Referenzwert von 60 %, kontrol-
liert. Ein übermäßiges Defizit kann zu empfindlichen Sanktionen führen. Der (soge-
nannte, als solcher vertrags- und verfassungswidrige) Stabilitäts- und Wachstumspakt 
von 1997, der für die Stabilität des Euro notwendig erschien, aber inzwischen so 
gut wie obsolet geworden ist, hatte eine Art Sanktionsautomatismus einzuführen 
versucht, der sich erwartungsgemäß nicht durchgesetzt hat19. Die Haushaltsdisziplin 
der Mitgliedstaaten wird für notwendig gehalten, wenn das vorrangige Ziel der Wäh-

17) EuGH v. 20.02.1979 – Rs. 120/78 (Cassis de Dijon), Slg 1979, 649, Rdn 8, 14; EuGH v. 
30.11.1995 – Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I-4164, Rdn. 37; EuGH v. 22.10.1998 – Rs. C-
184/96 (Kommission/Frankreich), Slg 1998, I-6197, Rdn 28; K. A. Schachtschneider, Verfassungs-
recht der EU, Teil 2,Wirtschaftsverfassung, § 2, II, 2 und 3.
18) EuGH v. 05.02.1963 – Rs. 26/62 (Van Gend & Loos/Niederländische Finanzverwaltung), Slg. 
1963, 1, Rdn. 7 ff.; EuGH v. 15.07.1964 – Rs. 6/64 (Costa/E.N.E.L.), Slg. 1964, 1251, 1269; 
BVerfGE 37, 271 (279 ff.); 73, 339 (366 ff.); 89, 155 (182 ff., 190 ff., 197 ff.); dazu K. A. Schacht-
schneider, Verfassungsrecht der EU, Teil 1, Organisationsverfassung, i.V., § 5; ders., Prinzipien 
des Rechtsstaates, S. 82 ff.
19) Vgl. ÄnderungsVOen (EG) Nr. 1055 und 1056 des Rates vom 26.06.2005 (ABl. 1005 L 174/1 
und L 174/5); EuGH v. 13.07.2004 – Rs. C-27/04 (Kommission/Rat), Slg. 2004, 738, Rdn. 29 ff., 
44 ff., 81, 92.
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rungsunion, die Preisstabilität (Art. 127 Abs. 1 AEUV), erreicht werden soll. Eine 
fiskalistische, etwa antizyklische, Haushaltspolitik im Interesse der Beschäftigungs-
stabilität ist dadurch ausgeschlossen. Die haushaltsrechtlichen Zwänge des Uni-
onsrechts sind mit einer Wirtschaftsverfassung, die dem nicht zur Disposi-
tion stehenden Sozialprinzip verpflichtet ist, unvereinbar. Haushaltsrechtliche 
Vorschriften dieser Art mißachten die existentielle Staatlichkeit. Unter dem Sozial-
prinzip gibt es keine wirtschaftliche Stabilität, welche nicht gleichrangig die Preisni-
veaustabilität und die hohe Beschäftigung anstrebt. Das gebietet neben dem außen-
wirtschaftlichen Gleichgewicht ein Wachstum (zu fördern), wie es das Prinzip des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Art. 13 Abs. 2 B-VG) konzipiert20. Die 
verfassungsgebotene Wachstumspolitik wird durch die Haushaltsdisziplin der Union 
konterkariert. Das hindert die Mitgliedstaaten zugleich an einer Beschäftigungspoli-
tik, welche ausweislich des Sozialprinzips zur existentiellen Staatlichkeit gehört. 

6. Verlust nationaler Rechtshoheit 

a) Rechtsmacht des Gerichtshofs der Europäischen Union
Zur existentiellen Staatlichkeit eines Volkes als eines existentiellen Staates gehört 
die Rechtshoheit, jedenfalls das letzte Wort in Sachen des Rechts. Die Rechtspre-
chung in den Grundsatzfragen des Rechts, insbesondere in den Grundrechtefra-
gen, bedarf der starken demokratischen Legitimation durch das Volk, in dessen 
Namen das Recht gesprochen wird21. Nicht nur die Rechtsetzung ist in exi-
stentiellen Lebensbereichen weitestgehend der Europäischen Union übertragen, 
sondern auch die Rechtsprechung, nicht nur weil die Rechtsetzung vergemein-
schaftet ist und das Unionsrecht nach unionsrechtlichen Prinzipien angewandt wird, 
sondern weil der Gerichtshof der Europäischen Union die Verantwortung für das 
Recht im hohen Maße an sich gezogen hat, ohne daß ihm diese durch die Unions-
verträge übertragen worden wäre. Jedes Gericht ist verpflichtet, das Unions-
recht anzuwenden, weil es (seit mehr als 40 Jahren, wegweisend EuGH vom 15. 
Juli 1964, Rs. 6/64 (Costa/ENEL), Slg. 1964, 1251 ff.) unmittelbare Anwend-
barkeit und Vorrang beansprucht (17. Erklärung zum Vertrag von Lissabon). Der 
Gerichtshof der Europäischen Union legt das Unionsrecht für alle mitgliedstaatli-
chen Gerichte verbindlich aus und hat dadurch die existentielle Rechtsprechungsho-
heit für die gesamte Union erlangt. 

b) Grundrechtemacht des Gerichtshofs der Europäischen Union
Der Gerichtshof hat die Grundrechteverantwortung für alle Rechtsakte der Union 
(zunächst ohne Text) an sich gezogen, die ihm aber auch vom deutschen Bundes-
verfassungsgericht zugeschoben worden ist (BVerfGE 37, 271 (277 f.); 73, 359 
(374 ff., 383 ff., 387); 89, 155 (174 f.); 102, 147 (166 ff.)). Dadurch hat die 
Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten die Verantwortung für die Rechtlichkeit der 
Politik weitestgehend eingebüßt. Das ist zugleich ein herber Verlust an Rechtlich-
keit. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner mehr als fünfzigjährigen 
20) Dazu K. A. Schachtschneider, Gesamtwirtschaftliche Stabilität als Rechtsprinzip, in: W. Hankel 
u.a., Die Euro-Illusion, S. 314 ff.
21) K. A. Schachtschneider, Demokratierechtliche Grenzen der Gemeinschaftsrechtsprechung, in: 
St. Brink / H. A. Wolff (Hrsg.), Gemeinwohl und Verantwortung, FS H. H. v. Arnim, 2004, S. 779; 
ders., Prinzipien des Rechtsstaates, S. 215 ff.; ders., Quo vadis Europa? – Ad finem Democratiae! 
in: W. Lachmann/R. Haupt/K. Farmer (Hrsg.), Zur Zukunft Europas, Marktwirtschaft und Ethik, 
2007, S. 16 ff., 34 ff
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Praxis noch nicht einen Rechtsetzungsakt der Union als grundrechtewid-
rig erkannt. Der Grundrechteschutz läuft somit gegenüber der Rechtsetzung der 
Union leer. Das Bundesverfassungsgericht hat lediglich eine Art Widerstandsgrenze 
gezogen, deren Voraussetzung, nämlich die allgemeine Mißachtung des „unabding-
baren Grundrechtsstandards“ (BVerfGE 73, 339 (387); 89, 155 (174 f.); 102, 147 
(164)), so gut wie unnachweisbar ist. Der Verfassungsgerichtshof Österreichs 
hat bisher dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts keine Grenze gezogen 
und dadurch die unabänderlichen Strukturprinzipien Österreichs ver-
nachlässigt. Der Gerichtshof und das Gericht der Europäischen Union sind nicht 
nur strukturell ungeeignet, die Grundrechte zu schützen, weil die Richter, die alle 
aus einem anderen Mitgliedstaat kommen, keine einheitliche Rechtskultur haben 
und allenfalls rudimentär kommunizieren können (obwohl die Grundrechterecht-
sprechung eine stringente Dogmatik voraussetzt), sondern weil sich der Gerichts-
hof als Motor der Integration versteht und sich nicht veranlaßt sieht, die Integration 
zu verzögern oder gar zu behindern. Im übrigen sind die vertraglichen Grundlagen 
seiner Rechtsprechung, vor allem die Grundfreiheiten, aber auch die Grundrechte, 
die bisher nicht einmal eine verbindliche textliche Grundlage hatten, wie auch die 
Politiken derart offen und weit formuliert, daß sie nicht zu binden vermögen.

c) Demokratischer Legitimationsmangel des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union
Die außerordentliche, nicht einmal gemäß dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsprin-
zip gebundene Macht des Gerichtshofs der Europäischen Union bedarf eigentlich 
einer besonders starken Legitimation durch die Völker, deren Lebensverhältnisse 
der Gerichtshof umzuwälzen pflegt. Demgegenüber entbehrt der Gerichtshof für die 
Grundsatz- und Grundrechterechtsprechung der demokratischen Legitimation gänz-
lich. Die Richter werden ausgerechnet von den Regierungen der Mitglied-
staaten vorgeschlagen und (erst nach dem Lissaboner Vertrag) nach Anhörung 
eines (fragwürdigen) Ausschusses (Art. 254 AEUV), der zur Eignung der Bewerber 
für das Amt Stellung nehmen soll, in deren Einvernehmen, nur auf sechs Jahre 
mit der Möglichkeit erneuter Ernennung (also abhängig), ernannt (Art. 19 Abs. 2 
UAbs. 3 S. 2 EUV), ausgerechnet von den Gegenspielern der Grundrechte. 
Jeder Mitgliedstaat stellt einen Richter im Gerichtshof und im Gericht (Art. 19 Abs. 
2 UAbs. 1 und 2 EUV). Folglich sind je sechsundzwanzig Richter des Gerichtshofs 
und des Gerichts den Völkern der Union fremd. Den je sechsundzwanzig Rich-
tern ist aber auch die Rechtsordnung fremd, in die sie durch ihre Uni-
onsrechtsprechung (durchaus stärker als die Gesetzgeber) einwirken. Das ist 
obrigkeitliche Bevormundung. Sie wird von den Staats- und Regierungschefs 
akzeptiert, weil sie vielfach die Politik durchsetzt, auf die sie sich selbst nicht zu 
einigen vermögen. Der Gerichtshof stärkt auch die Macht der Kommission und des 
Rates, weil er deren Politik apologetisch zu stützen pflegt. Der Gerichtshof der 
Union ist neben den Staats- und Regierungschefs das mächtigste Organ der 
Union, dessen Gerichtlichkeit sein nicht behebbares demokratisches Defizit nicht 
ausgleicht. Durch die Umwandlung der Grundfreiheiten in subjektive Rechte jedes 
Bürgers und vor allem jedes Unternehmens in der Union22 hat er seine Macht weit 
ausgedehnt.

22) EuGH vom 5. 02. 1963, Rs. 26/62 (van Gend & Loos), Slg. 1963, 1 ff.
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So richtig es ist, daß Gemeinschaftsrecht einheitlich ausgelegt und angewandt 
werden sollte, so unerträglich ist die demokratisch defizitäre Gestaltungsmacht des 
Gerichtshofs der Europäischen Union, die als Hebel vertragswidriger Integra-
tion genutzt wird. Der Gerichtshof war als völkerrechtstypisches Streitschlichtungs-
organ konzipiert, hat aber durch die von ihm durchgesetzte Praxis der unmit-
telbaren Anwendbarkeit und des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vor 
dem Recht der Mitgliedstaaten die Befugnisse eines Verfassungsgerichts usur-
piert23. Die politische Praxis hat das entgegen dem demokratischen Prinzip und 
entgegen den Prinzipien eines Rechtsstaates akzeptiert.

7. Niedergang der Grundrechtekultur

a) Schwächung des Grundrechteschutzes
Der Schutz der Grundrechte ist für einen Rechtsstaat, der demokratisch sein muß, 
existentiell. Der Grundrechteschutz ist aber durch die europäische Integration in 
schlechte, nämlich nicht demokratisch legitimierte, Hände geraten, wie die Praxis 
des Gerichtshofs der Europäischen Union während eines halben Jahrhunderts 
erweist. Die Grundrechtecharta der Europäischen Union, die im Dezember 
2000 in Nizza deklariert wurde und jetzt (mit geringen Änderungen) durch Art. 6 
Abs. 1 UAbs. 1 EUV für verbindlich erklärt wird, ist der schäbigste Menschen-
rechtstext, der jemals in der freien Welt formuliert wurde24. Die Grund-
rechte sind nicht nur textlich weitestgehend geschwächt, sondern die allgemeinen 
Prinzipien der Grundrechteanwendung schwächen die Intensität des Grundrechte-
schutzes, zumal vom Gerichtshof der Union deren Stärkung nicht erwartet werden 
kann. Der Grundrechtetext enthält gut zwanzig unterschiedliche Formulierungen für 
die Intensität des Grundrechteschutzes, etwa die Worte „garantieren“, „schützen“, 
„einhalten“, „gewährleisten“, „anerkennen und achten“, „das Recht auf Achtung 
haben“, „achten“, „verboten sein“, „das Recht haben“, „frei sein“, usw. Wesentli-
che Grundrechte sind mit dem Wort „achten“ formuliert, das nur einen geringe 
23) Dazu T. Mähner, Der Europäische Gerichtshof als Gericht, 2005.
24) Zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union (kritisch) K. A. Schachtschneider, Eine 
Charta der Grundrechte für die Europäische Union, Recht und Politik 1/2001, 16 ff.; ders., Eine Charta 
der Grundrechte für die Europäische Union, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 52-53/2000, 13 ff.

Am Podium der Pressekonferenz (von rechts nach links): Richard Leo-
pold Tomasch, Helmut Schramm, Dipl. Ing. Pomaroli, Prof. Schacht-
schneider, Inge Rauscher, Dr. Watschinger, Dr. Franz-Joseph Plank.
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Schutzintensität verspricht, wenn es überhaupt subjektive Rechte begrün-
det, etwa die akademische Freiheit, die Medienfreiheit, die Unternehmensfreiheit. 
„Achten“ bedeutet, daß die Politik diese „Grundrechte“ neben anderen Aspekten 
zu berücksichtigen hat, mehr nicht. Ob aus diesen Grundrechten wirksame Gren-
zen für die Politik der Union gezogen werden werden, steht dahin. Die politische 
Freiheit wird in der Grundrechtecharta überhaupt nicht geschützt.

b) Soziale Defizite der Grundrechtecharta
Vor allem zieht die Union der Kapitalverwertung keine sozialen Grenzen. Die für 
die Wirtschaftsverfassung wesentliche Sozialpflichtigkeit des Eigentums (vgl. Art. 14 
Abs. 2 GG)25 steht nicht in der Charta (Art. 17). Die sozialen Rechte sind lediglich 
als politische Zielsetzung und institutionelle Gewährleistungen, nicht als subjektive 
Rechte auf bestimmte Leistungen, sondern als Rechte auf „Zugang“ zu Leistungs-
systemen formuliert, welche die Systemgestaltung gänzlich offenlassen. Das Recht 
auf Arbeit sucht man in der Grundrechtecharta vergeblich. Dafür kennt sie 
das Recht auf Zugang zu einem „unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst“ (Art. 
29). Für die Arbeitnehmermitbestimmung gibt der Grundrechtetext keine Grund-
lage. Die Tarifautonomie, die in Österreich und Deutschland in ihrem Kern zum 
Wesensgehalt der Koalitionsfreiheit gehört, wird lediglich „nach dem Gemein-
schaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“ 
geschützt.

c) Ermöglichung der Todesstrafe und der Tötung im „Aufstand“ oder 
„Aufruhr“
Die Grundrechtecharta ermöglicht entgegen der durch das Menschenwürdeprinzip 
gebotenen Abschaffung der Todesstrafe (Art. 85 B-VG; Art. 102 GG) die Wieder-
einführung der Todesstrafe im Kriegsfall oder bei unmittelbar drohender Kriegsge-
fahr, aber auch die Tötung von Menschen, um einen Aufstand oder einen Aufruhr 
niederzuschlagen. Maßgeblich ist eben nicht der vollmundige Art. 2 Abs. 2 der 
Charta, der die Verurteilung zur Todesstrafe und die Hinrichtung verbietet, sondern 
die Erklärung zu diesem Artikel, die aus der Menschenrechtskonvention von 
1950 stammt (vgl. Art 6 Abs. 1 UAbs. 3 EUV und Präambel Abs. 2 S. 2 und Art 
52 Abs. 3 der Charta). Die Ermächtigungen der Union im Bereich der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik genügen, um im Interesse der Effizienz der 
Missionen, der Bekämpfung des Terrorismus oder auch der Verteidigung die 
Todesstrafe einzuführen. Aufstände oder Aufruhre kann man auch in bestimmten 
Demonstrationen sehen. Der tödliche Schußwaffengebrauch ist in solchen 
Situationen nach der Grundrechtecharta keine Verletzung des Rechts auf Leben. 

d) Keine Grundrechtebeschwerde
Eine Grundrechtebeschwerde, wie die verfassungsstaatlich unverzichtbare Verfas-
sungsbeschwerde (Art. 140 Abs. 1 S. 4 B-VG; Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG), kennt 
die Grundrechtecharta nicht. Die Grundrechte werden nur im Rahmen anderer 
Prozesse geschützt. Die Bürger können Rechtsetzungsakte der Union nicht unmit-
telbar dem Europäischen Gerichtshof zur Grundrechteprüfung vorlegen.

25) K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, S. 555 ff.
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8. Existentielle Justiz- und Polizeipolitik der Union
a) Verlust an Sicherheit in der entgrenzten Union
Zur existentiellen Staatlichkeit gehört die Verantwortung für die Innere Sicherheit, 
also eine eigenständige Polizei- und Justizpolitik. Durch den Vertrag von Lissa-
bon übernimmt die Europäische Union mehr und mehr Aufgaben der Polizei- und 
Justizpolitik und verschafft sich mehr und mehr Befugnisse zum Gesetzesvollzug in 
den Mitgliedstaaten. Ein „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ aber 
ist ein Staat im Sinne der Staatsdefinition Kants. Die Integration der Politik der 
Inneren Sicherheit in die (sogenannten) supranationalen Institutionen der Union 
ist ein wesentlicher Baustein der existentiellen Staatlichkeit der Union. Die Union 
erlangt dadurch ein eigenes Staatsgebiet und eine eigenständige Gebietsho-
heit neben der der Mitgliedstaaten. Demgemäß wird sie zu Grenzkontrollen der 
Außengrenzen und der Asyl- und Einwanderungspolitik ermächtigt (Art. 77 
ff. AEUV). Die Gebietshoheit der Mitgliedstaaten schwindet zunehmend. Die bis-
herigen justiziellen Anerkennungsregeln, welche auf der materialen Äquivalenz der 
gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen beruhte, werden durch ein for-
males Anerkennungsprinzip ersetzt (Art. 81 f. AEUV). Der bisherige ordre public-
Vorbehalt ist entfallen. Die Mitgliedstaaten lassen sich den Oktroi der Systeme der 
anderen Mitgliedstaaten gefallen. 
Der schöne Begriff des „Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ ver-
birgt den stetigen Verlust nicht nur an Sicherheit in der Union, sondern auch an 
Rechtlichkeit und damit Freiheitlichkeit. Der große, entgrenzte Raum der Union 
schafft für jede Art von organisierter Kriminalität geeignete Voraussetzungen.

b) Harmonisierung des Zivil-, Straf- und Prozeßrechts
Zunehmend wird die Harmonisierung des Zivil- und Zivilprozeßrechts unausweich-
lich. Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt des Unionsstaates. Die Zusam-
menarbeit in der Justizpolitik wird nicht nur intensiviert, sondern die Justizpolitik 
wird durch den Vertrag von Lissabon wesentlich der Union übertragen. Diese 
wird ermächtigt, in Bereichen „besonders schwerer Kriminalität“ Mindestvorschrif-
ten zur Festlegung von Straftaten und Strafen zu erlassen. Genannt werden Terro-
rismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, ille-
galer Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fälschung 
von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und organisierte Kriminalität, die eine 
grenzüberschreitende Dimension haben (Art. 83 AEUV). Auch für das Strafver-
fahrensrecht werden Mindestvorschriften der Union ermöglicht (Art. 82 Abs. 2 
AEUV). Die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Polizei im 
übrigen werden gefestigt. Eurojust kann in die Ermittlungsarbeit der Mitgliedstaa-
ten einwirken (Art. 85 AEUV). Es kann eine Europäische Staatsanwaltschaft 
zur Bekämpfung bestimmter Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union eingerichtet werden (Art. 86 AEUV). Die Europäische Staatsanwaltschaft 
kann sogar vor den Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwalt-
schaft wahrnehmen. Diese Befugnisse greifen tief in die existentielle Strafhoheit der 
Mitgliedstaaten ein. 

c) Polizeiliche Befugnisse der Europäischen Union
Aus der bislang intergouvernementalen Zusammenarbeit der Polizei wird eine 
`supranationale` Unionstätigkeit. Europol wird zu operativen Maßnah-
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men in den Mitgliedstaaten ermächtigt, bisher allerdings nur in Verbindung und 
in Absprache mit den Behörden der Mitgliedstaaten (Art. 88 AEUV). Die polizei-
lichen Befugnisse der Union in den Mitgliedstaaten dürften bald verstärkt werden. 
Das vereinfachte Vertragsänderungsverfahren des Art. 48 Abs. 6 EUV (dazu 10 c) 
ebnet dafür den Weg, ohne daß die Gesetzgebungsorgane der Mitgliedstaaten noch 
einbezogen werden müßten.

d) Europäischer Haftbefehl
Augenfälliger Ausdruck der existentiellen Staatlichkeit der Union ist der Rahmen-
beschluß über den Europäischen Haftbefehl vom 7. Juni 2002, der wiederum auf 
dem Prinzip der gegenseitigen formalen Anerkennung beruht. Er ermöglicht die 
Auslieferung der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten an einen ande-
ren Mitgliedstaat, wenn dieser einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat, selbst 
dann, wenn die Handlungen des Betroffenen in seinem Heimatland straflos waren. 
Der existentielle Schutz des Bürgers durch seinen Staat, die Grundlage des 
Staat-Bürger-Verhältnisses, wird relativiert. Zu diesem Zweck ist in Deutschland 
das Grundrecht des Art. 16 Abs. 2 GG, wonach kein Deutscher an das Ausland 
ausgeliefert werden darf, durch einen Satz 2 ergänzt und aufgeweicht worden; denn 
jetzt dürfen Deutsche an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen 
internationalen Gerichtshof ausgeliefert werden, „soweit rechtsstaatliche Grund-
sätze gewahrt sind“. Diese Regelung ist ein schwerer Einbruch in den rechtsstaatli-
chen Bürgerschutz. Es ist sogar fraglich und strittig, ob der Soweit-Satz überhaupt 
für die Mitgliedstaaten der Union Anwendung findet, weil deren Rechtsstaatlichkeit 
als anerkannt gilt. Der Europäische Haftbefehl materialisiert den Grundsatz 
der Unionsbürgerschaft und ist damit ein wichtiger Teil der existentiellen Staat-
lichkeit der Union, ja materialisiert einen existentiellen Unionsstaat, freilich ohne 
Unionsvolk und ohne demokratische Legitimation26.

9. Militarisierung der Europäischen Union /  
Ermächtigung zum Kriege 
Zur existentiellen Staatlichkeit gehört die Verteidigungshoheit, aber auch die Vertei-
digungsfähigkeit. Der Verfassungsvertrag überträgt nicht nur die Verteidigungsho-
heit der Mitgliedstaaten weitgehend auf die Europäische Union, sondern begründet 
weit über die bisherige gouvernementale Gemeinsame Außen- und Sicherheitspo-
litik hinaus eine militärische Unionsmacht, welche zu entwickeln und zu 
stärken Verpflichtung der Mitgliedstaaten wird (Art. 42 Abs. 3 EUV). „Die 
Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu ver-
bessern“ (UnterAbs. 2 S. 1). Dem dient auch eine Europäische Verteidigungsagentur 
(Unterabs. 2 .S. 2). 

Zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehören auch die Missio-
nen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stär-
kung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen (Art. 42 Abs. 1 EUV). Die Union ermächtigt sich 
zur Bekämpfung des Terrorismus auch in Drittländern (Art. 43 Abs. 1 S. 2 EUV). 
Der Begriff des Terrorismus ist ungeklärt und unklar. Mit der Annahme 
des Terrorismus läßt sich der Einmarsch in ein Drittland und die Besetzung eines 

26) Vgl. (fragwürdig) BVerfGE 113, 273 ff.
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Drittlandes rechtfertigen. Damit mißt sich die Union ein Recht zum Kriege (ius ad 
bellum) zu, das sie zu Angriffskriegen ermächtigt, welche mit den genannten 
Zwecken nicht gerechtfertigt werden können. Das Gewaltverbot ist ein Grund-
pfeiler des modernen Völkerrechts (Art. 2 Abs. 1 UNO-Charta). Es verbietet 
Interventionen, auch die humanitäre Intervention27. Der Weltfrieden rechtfertigt den 
Einsatz militärischer Gewalt aber auch nur, wenn dies der Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen beschließt (Art. 42 UNO-Charta).

Die Mitglieder der Vereinten Nationen haben das Recht zur Verteidigung, auch 
zur Verteidigung im Bündnis (Art. 51 UNO-Charta). Jede militärische Mission, die 
nicht der Verteidigung dient, ist völkerrechtswidriger, verfassungswidriger und straf-
barer Angriffskrieg. Die Grenzen, welche die Charta der Vereinten Nationen zieht, 
werden durch die Kriegsverfassung des Vertrages von Lissabon überschrit-
ten. Das Europäische Parlament ist im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik nicht entscheidungsbefugt, erst recht sind es nicht die Parla-
mente der Mitgliedstaaten. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten ihrer Beteiligung 
an Missionen zustimmen (Art. 44 Abs. 1 EUV). Das militärrechtliche Parla-
mentsprinzip, welches demokratierechtlich, jedenfalls in der verfassungsrechtli-
chen Praxis (BVerfGE 90, 286 (381 ff.); 104, 151 (205)), geboten ist, ist vom 
Vertrag von Lissabon nicht übernommen. Die Verteidigungs- und (vermeint-
liche) Friedenspolitik wird vielmehr von „dem Geist der Loyalität und der gegensei-
tigen Solidarität“, welche die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Mit-
gliedstaaten bestimmen soll (Art. 24 Abs. 3 EUV), geleitet, so daß eine eigenstän-
dige, etwa pazifistische Friedenspolitik Deutschlands (Nie wieder Krieg!) 
ausgeschlossen ist. Der Verteidigung eines angegriffenen Mitgliedstaates dürfen 
sich allerdings neutrale Mitgliedstaaten wie Österreich entziehen (Art. 42 Abs. 7 
EUV). Mehr bleibt von der „immerwährenden Neutralität“ Österreichs (Art. 9a Abs. 
1 S. 1 B-VG) nicht übrig. Weil die militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten 
integriert sind und diese Integration verstärkt werden soll, kommt es realpolitisch 
nicht in Betracht, daß jedenfalls Deutschland sich einer Teilnahme an einer Mission 
verweigert.

Die „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfaßt die schrittweise 
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zur 
einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies einstimmig 
beschlossen hat“ (Art. 42 Abs. 2 EUV). Damit endet die eigenständige Ver-
teidigungshoheit (die freilich durch die Mitgliedschaft in der NATO ohnehin wei-
testgehend aufgehoben ist) und Verteidigungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
und damit ein wesentlicher Teil deren existentieller Staatlichkeit gänzlich. Vorher 
können die Mitgliedstaaten, welche im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anfor-
derungen untereinander weitergehende Verpflichtungen eingegangen sind, eine 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union begründen (Art. 42 
Abs. 6 EUV), d.h. die militärische Angriffsfähigkeit bestimmter Mitgliedstaaten kann 
eigenständig entwickelt werden. 

Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik soll „den besonderen Cha-
rakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten“, näm-

27) Dazu Ch. Hillgruber, Humanitäre Intervention, Großmachtpolitik und Völkerrecht, Der Staat 
40 (2001), S. 165 ff.; A. Emmerich-Fritsche, Vom Völkerrecht zum Weltrecht, 2007, S. 935 ff.
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lich derer, die zur Neutralität verpflichtet sind, „nicht berühren“. Das erscheint 
undurchführbar.

Die (weitere) Militarisierung der Union beendet die Friedenspolitik 
jedenfalls Österreichs und Deutschlands. Österreich und Deutschland haben 
das Bundesheer bzw. die Bundeswehr (abgesehen von begrenzten innenpolitischen 
Aufgaben und Befugnissen) für die militärische Verteidigung eingerichtet (Art. 9a, 
79 Abs. 1 B-VG; Art. 87a Abs. 1 S. 1 GG)28. Die Europäische Union bezweckt mit 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Vertrages von Lissabon, sich als Welt-
macht oder Großmacht neben die Vereinigten Staaten von Amerika zu stellen. Das 
verläßt das Friedensparadigma Europas, jedenfalls Österreichs und Deutschlands, 
welches ausgerechnet als die große Rechtfertigung der europäischen Integration 
vorgegeben wird.

10. Generelle Ermächtigungen
Der Union sind weitgehende Kompetenz-Kompetenzen zu übertragen (Art. 48 Abs. 
6 EUV, Art. 311 Abs. 3 und Art. 352 AEUV).

a) Flexibilisierungsklausel
Die Flexibilisierungsklausel des Art. 352 AEUV ermöglicht es dem Rat, einstim-
mig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parla-
ments zur Verwirklichung der überaus weit gesteckten Ziele der Union nach Art. 3 
EUV geeignete Vorschriften zu erlassen, auch wenn die Verträge Befugnisse nicht 
vorsehen. Alle Formen des Handelns, insbesondere die verschiedenen Rechtsakte, 
kommen in Betracht. Auf dieser Grundlage kann sich die Union so gut wie 
jede Befugnis verschaffen, ohne daß die Mitgliedstaaten dem zustimmen 
müssen. Letztere können lediglich ihre (kläglichen) Einwendungen aus dem Sub-
sidiaritätsprinzip (dazu 11) zur Geltung bringen (Absatz 2). Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten können auf dieser Grundlage nicht harmonisiert werden, wenn das 
von den Verträgen ausgeschlossen ist (Absatz 3). Diese Kompetenz-Kompetenz 
geht deutlich über die entsprechende Generalklausel des jetzigen Art. 308 EGV 
hinaus, welche auf die Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes beschränkt war.

b) Finanzpolitische Generalklausel
Der Verfassungsvertrag ermächtigt die Union in einer finanzpolitischen General-
klausel (Art. 311 Abs. 1 AEUV), „sich mit den erforderlichen Mitteln auszustatten, 
um ihre Ziele erreichen und ihre Politik durchführen zu können“. Die Union soll 
nach Absatz 3 S. 2 durch ein Gesetz des Rates im besonderen Gesetzgebungsver-
fahren, der zwar einstimmig beschließt, aber das Europäische Parlament nur anhö-
ren muß, „neue Kategorien von Eigenmitteln“ einführen oder bestehende 
Kategorien abschaffen können. Diesem Gesetz müssen die Mitgliedstaaten zwar 
„im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften“ zustimmen. 
Das verlangt aber nicht die Zustimmung des Nationalrates oder des Bun-
desrates genausowenig wie die des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, 
weil das Gesetz des Rates kein Staatsvertrag bzw. völkerrechtlicher Vertrag ist (vgl. 
Art. 50 Abs. 1 Ziff. 2, Abs. 4 B-VG; Art. 59 Abs. 2 GG). Lediglich eine Stellung-

28) Zur Erweiterung der Nato-Doktrin BVerfGE 90, 286 (344 ff., 355 ff., 381 ff.); 104, 151 (199 
ff., insb. 203 ff., 205).
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nahme des Nationalrates nach Art. 23e B-VG ist möglich, von der das zuständige 
Mitglied der Bundesregierung „aus zwingenden außen- und integrationspolitischen 
Gründen“ abweichen darf (Absatz 2), also immer. Art. 311 AEUV ermöglicht 
der Union, europäische Steuern einzuführen. Die entsprechende General-
klausel des Art. F Abs. 3 des Maastricht-Vertrages (Art. 6 Abs. 4 EUV geltender 
Fassung), hat das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Prozeß zu einer politi-
schen Absichtserklärung herabgestuft (BVerfGE 89, 155 (185 ff.)). An der Verbind-
lichkeit einer derartigen Generalklausel wäre der Maastricht-Vertrag gescheitert. 

c) Vereinfachtes Vertragsänderungsverfahren
Im vereinfachten Vertragsänderungsverfahren kann der Europäische Rat (die 
Staats- und Regierungschefs mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem 
Präsidenten der Kommission, Art. 15 Abs. 2 EUV) einstimmig durch Beschluß 
„alle oder einen Teil der Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union“ über „die internen Politikbereiche der 
Union“ ändern (Art. 48 Abs. 6 UAbs. 2 EUV). Dafür müssen das Europäische Par-
lament und die Kommission, bei institutionellen Änderungen im Währungsbereich 
die Europäische Zentralbank (lediglich) angehört werden. Zwar müssen die Mit-
gliedstaaten (wiederum) „im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften“ zustimmen. Das setzt aber die Zustimmung der nationalen Gesetz-
gebungsorgane nicht voraus, weil der Beschluß kein Staatsvertrag bzw. völ-
kerrechtlicher Vertrag ist (Art. 50 Abs. 1 Ziff. 2, Abs. 4 B-VG; Art. 59 Abs. 2 
GG). Der Vertrag von Lissabon sieht eine Ratifikation eines solchen Beschlusses 
durch die Mitgliedstaaten nicht vor. Wiederum hat der Nationalrat nur das Recht 
zur wenig verbindlichen Stellungnahme nach Art. 23 f. B-VG. Zwar darf der 
Beschluß des vereinfachten Änderungsverfahrens die Zuständigkeiten der Union 
nicht über die im Rahmen des Vertrages übertragenen Zuständigkeiten ausdeh-
nen (UAbs. 3), aber die Zuständigkeiten sind in Art. 3 AEUV (ausschließliche 
Zuständigkeit) und Art. 4 AEUV (geteilte Zuständigkeit) denkbar weit geregelt, 
etwa im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit die „Festlegung der für das 
Funktionieren des Binnenmarktes erforderlichen Wettbewerbsregeln“, „Währungs-
politik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“, im Bereich der geteil-
ten Zuständigkeit „Binnenmarkt“, „Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag 
genannten Aspekte“, „wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“, 
„Umwelt“, Verbraucherschutz“, „Energie“, „Raum der Freiheit der Sicherheit und 
des Rechts“ usw. In der Regelung der internen Politikbereiche und Maßnahmen 
im Dritten Teil des Arbeitsvertrages, welche die Ermächtigungen und die Gesetzge-
bungsverfahren näher regeln, sind die Zuständigkeiten als solche nicht benannt und 
nicht eingeengt. Das vereinfachte Änderungsverfahren ermöglicht somit 
eine völlige Änderung des Vertrages in den wesentlichen Bereichen der 
Union, nämlich des Binnenmarktes, der Wirtschafts- und Währungsunion, der 
Politik in anderen Bereichen und sogar in dem Bereich des Raumes der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts, also in der Justiz- und Polizeipolitik. Dadurch wird 
auch die Umgestaltung der Europäischen Zentralbank ermöglicht, etwa die 
Abschaffung der Unabhängigkeit der Zentralbank. Diese Änderungen des Vertra-
ges muß kein Konvent vorbereiten. Ihnen müssen die Völker nicht in Referenden 
zustimmen, nicht einmal die nationalen Parlamente werden von Vertrags 
wegen in die Willensbildung einbezogen. Ermächtigt werden mit dem Europäischen 
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Rat vor allem die Staats- und Regierungschefs, die Führer Europas. Dieses 
Ermächtigungsgesetz ist mit der existentiellen Staatlichkeit, zu der vor allem die 
Verfassungshoheit der Mitgliedstaaten gehört, schlechterdings unvereinbar. 

11. Subsidiarität
a) Der Vertrag von Lissabon verankert das Subsidiaritätsprinzip in Art. 5 Abs. 1 S. 
1, Abs. 3 und 4 als Ausübungsregelung neben dem Grundsatz der begrenzten Ein-
zelermächtigung (Absatz 1 S. 1 und Absatz 2) und dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit (Absatz 1 S. 2 und Absatz 4). Diese Regelung ist unverändert der Kritik 
des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips ausgesetzt29. Soweit der Bereich aus-
schließlicher Unionszuständigkeiten betroffen ist, wird die Anwendbarkeit des Prin-
zips der Subsidiarität bereits durch den Vertrag (Art. 5 Abs. 3 EUV) ausdrücklich 
ausgeschlossen. Die konkurrierende Kompetenzausübung aufgrund der geteilten 
Zuständigkeit der Union (Art. 4 AEUV) ist wegen der durch das offene Subsidia-
ritätsprinzip nicht bestimmten Zuständigkeitsbereiche der Union und der Mitglied-
staaten letztlich der Finalität des Integrationsprozesses verpflichtet. Für die Notwen-
digkeit („besser zu verwirklichen“) der Angleichung des mitgliedstaatlichen Rechts 
lassen sich „wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene“ stets 
„Ziele“ der Union aufzeigen, welche die Zuständigkeit der Union rechtfertigen. Der 
Versuch einer Begrenzung der Unionszuständigkeiten durch das Subsi-
diaritätsprinzip, wie es Art. 5 Abs. 3 EUV formuliert, ist folglich untauglich 
und damit zum Scheitern verurteilt. Die Praxis des Subsidiaritätsprinzips beweist 
das. Wichtig ist allemal, wer mit welcher Intention über die Subsidiarität befindet.

Neu ist allerdings, daß die nationalen Parlamente auf die Einhaltung des Subsi-
diaritätsprinzips achten können (und sollen, Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 2 S. 2 EUV). 
Das Nähere ist im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiari-
tät und der Verhältnismäßigkeit geregelt. Danach leitet die Kommission ihre Ent-
würfe für Gesetzgebungsakte und ihre geänderten Entwürfe (Vorschläge) den natio-
nalen Parlamenten und dem Unionsgesetzgeber gleichzeitig zu (Art. 4 Abs. 1 des 
Protokolls). Das machen auch die anderen zu Entwürfen von Gesetzgebungsakten 
berechtigten Organe (Art. 4 Abs. 2 und 3 des Protokolls) und gilt auch für legisla-
tive Entschließungen und Standpunkte des Europäischen Parlaments bzw. des Rates 
(Art. 4 Abs. 4 des Protokolls). Die Entwürfe werden im Hinblick auf die Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, einschließlich der finanziellen 
Auswirkungen, begründet (Art. 5 des Protokolls). Die nationalen Parlamente oder 
die Kammern eines dieser Parlamente (Nationalrat und Bundesrat) können binnen 
(nunmehr) acht Wochen begründet darlegen, daß der Entwurf nicht mit dem Subsi-
diaritätsprinzip vereinbar ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 des Protokolls). Die Stellungnahmen 
der nationalen Parlamente werden berücksichtigt (Art. 7 des Protokolls). Erreicht 
die Anzahl der begründeten Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines Gesetzge-
bungsaktes nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang steht, mindestens ein 
Drittel der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten zugewiesenen zwei Stim-
men (Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2 S. 1 des Protokolls), so muß der Entwurf „überprüft“ 
werden (Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2  S. 1 des Protokolls). Diese Schwelle beträgt nur 
ein Viertel der Stimmen, wenn es sich um einen Entwurf eines Gesetzgebungsak-
29) D. Grimm, Effektivität und Effektivierung des Subsidiaritätsprinzips, KritV 1/1994, S. 6 ff.; 
H.-J. Papier, Das Subsidiaritätsprinzip als Bremse gegen schleichenden Zentralismus, Vortrag am 
26.10.2006 in Tübin-gen; vgl. auch D. Merten (Hrsg.), Die Subsidiarität Europas, 1993.
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tes auf der Grundlage von Art. 70 AEUV betreffend den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts handelt (Art. 7 Abs. 2 UAbs. 1 S. 2 des Protokolls). Das 
sind der Sache nach die Parlamente von neun bzw. sieben Mitgliedstaaten. 
Wenn aber an dem Entwurf festgehalten wird, ist das zu begründen (Art. 7 Abs. 
2 UAbs. 2 des Protokolls). Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gelten nach 
Absatz 3 des Art. 7 des Protokolls Besonderheiten: Nach näherer Regelung können 
der Rat mit 55 % der Mitglieder oder das Europäische Parlament mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen den Gesetzgebungsvorschlag zurückweisen. Diese Ver-
fahren verlagern die Subsidiaritätsverantwortung auf die Union. Die Sub-
sidiaritätslage ist in jedem Land unterschiedlich, aber große Länder wie Deutsch-
land haben nicht mehr Stimmen als kleine wie Malta. Es ist nicht ersichtlich, daß 
die Europäische Union irgendeine Kompetenz für eine Politik hat, die insbesondere 
Deutschland, aber auch Österreich allein nicht „ausreichend verwirklichen“ könnte, 
meist besser, jedenfalls demokratisch weitaus stärker legitimiert. Aber auch umge-
kehrt haben Kleinstaaten Verhältnisse, welche einer gemeinschaftlichen Politik eher 
entgegenstehen als die Verhältnisse von Großstaaten, etwa die Regelung des Bank-
geheimnisses.

Der Gerichtshof der Union hat über die Klagen wegen Verstoßes eines Gesetzge-
bungsaktes gegen das Subsidiaritätsprinzip zu entscheiden (Art. 8 des Protokolls). 
Dieser Gerichtshof läßt jedoch wenig Schutz des Subsidiaritätsprinzips 
erwarten. Das letzte Wort müssen in der Subsidiaritätsfrage die Verfassungsge-
richte der Mitgliedstaaten haben.

Das Subsidiaritätsprinzip ist eine Kompetenzausübungsschranke (BVerfGE 89, 155 
(189, 193, 210 ff.)) Die Verletzung der Kompetenz durch die Organe der Union 
hat bisher zur Folge, daß Rechtsakte der Union in Deutschland keine Wirkung ent-
falten (BVerfGE 89, 155 (187, 188 ff., 191 ff.)), weil der Union Hoheitsrechte 
nur begrenzt übertragen sind. Zu den Grenzen gehört auch die Kompetenzaus-
übungsschranke des Subsidiaritätsprinzips. Materiell kann dieses Verfassungsprin-
zip an sich durch eine prozedurale Regelung nicht relativiert werden, wenn aber 
den nationalen Gerichten die Feststellung der Kompetenzwidrigkeit von Rechtsak-
ten der Union wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips verwehrt ist, weil kein 
Verfahrensweg eröffnet ist, kann die Wirkungslosigkeit der Rechtsakte der 
Union nicht zur Geltung gebracht werden. Für die Praxis macht die proze-
durale Unangreifbarkeit keinen Unterschied zur materiellen Rechtmäßigkeit. Diese 
Rechtslage ist nicht ungewöhnlich. Sie kommt in all den Fällen zum Tragen, in 
denen die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit von Staatsakten nicht oder nicht mehr 
geltend gemacht werden kann. 

Die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips ist wegen der Verletzung der 
politischen Freiheit immer eine Verletzung der allgemeinen Freiheit und 
damit eine Grundrechteverletzung, jedenfalls ist sie eine Verletzung der allgemei-
nen Handlungsfreiheit, wenn jemand durch einen Rechtsakt beeinträchtigt ist, weil 
das Rechtsstaatsprinzip jedermann davor schützt, durch staatliche Maßnahmen 
beeinträchtigt zu werden, die verfassungswidrig sind (vgl. BVerfGE 6, 32 (37 f.); 
80, 137 (153)). Unabhängig davon, ob derartiges Unrecht durch Rechtsakte der 
Union nunmehr letztverbindlich von der Unionsgerichtsbarkeit entschieden wird 
oder richtigerweise von den nationalen Gerichten letztverbindlich zu entscheiden 
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ist, weil ja die dem Subsidiaritätsprinzip widersprechenden Rechtsakte der Union 
keine Wirkung in Österreich wie in Deutschland zu erzielen vermögen, wäre das 
Prinzip effektiven Rechtsschutzes, ein Baugesetz des Rechtsstaates, verletzt, wenn 
die Mißachtung des Subsidiaritätsprinzips nicht mehr zur Geltung gebracht werden 
könnte, weil der Nationalrat und der Bundesrat von der Möglichkeit des Art. 8 des 
Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhält-
nismäßigkeit keinen Gebrauch gemacht haben. Die Klagemöglichkeit nach Art. 8 
des Protokolls ist gemäß Art. 263 Abs. 5 AEUV auf zwei Monate befristet. Diese 
drastische Beschränkung des Rechtsschutzes ist mit dem Rechtsstaats-
prinzip unvereinbar. Der Wesensgehalt des Rechtsschutzprinzips ist verletzt, 
wenn den Bürgern der Rechtsschutz wegen Mißachtung des Subsidiaritätsprinzips 
genommen wird. 

b) Das Subsidiaritätsprinzip ist ein Strukturprinzip der Demokratie. 
Demokratie gibt es nur in kleinen Einheiten30. Das Subsidiaritätsprinzip 
ordnet die Kompetenzen entgegen dem Zentralismus im Sinne des Vorrangs der 
kleinen Einheiten. Demgemäß ist eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips immer 
zugleich eine Verletzung des demokratischen Prinzips. Auch die Vertretung des 
Bundesvolkes im Sinne der Art. 24 und Art. 26 B-VG ist nur verfassungsgemäß 
geordnet, wenn die Integrationspolitik das Subsidiaritätsprinzip achtet. Neben dem 
Grundsatz der begrenzten Ermächtigung folgt somit aus dem verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht der Art. 24 und Art. 26 B-VG das Recht auf Subsidiarität 
der Unionskompetenzen. Außerdem ist das Subsidiaritätsprinzip durch die allge-
meine Freiheit des demokratischen Prinzips der Republik geschützt. Allemal die 
Kompetenz-Kompetenzen mißachten neben dem Prinzip der begrenzten 
Ermächtigung auch das Subsidiaritätsprinzip. Richtigerweise muß das 
Subsidiaritätsprinzip durch die primärrechtlichen Vertragstexte materialisiert 
werden. Bereits die Übertragung der Hoheitsrechte nach Art. 9 Abs. 2 B-VG muß 
dem Grundsatz der Subsidiarität genügen, auch deswegen, weil nur das primäre 
Unionsrecht der verfassungsrechtlichen Prüfung der Verfassungsgerichte in letz-
ter Verantwortung nicht entzogen werden kann. Das sekundäre Unionsrecht wird 
wegen des praktizierten Vorrangs des Unionsrechts vor dem nationalen Recht letzt-
verantwortlich von den Unionsgerichten daraufhin überprüft, ob es dem primären 
Gemeinschaftsrecht entspricht, insbesondere den Grundrechten und nunmehr auch 
dem Subsidiaritätsprinzip. Das ist der verfassungswidrige Zweck des Art. 5 Abs. 3 
EUV und des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität.

12.Verfassungsrechtsschutz gegen die  
Integrationspolitik Österreichs

a) Drei Ebenen der Verletzung der Verfassung
aa) Auch die Bundesverfassung beruht auf Prinzipien der Menschheit der Men-
schen, die nicht zur Disposition der Politik stehen. Das sind die Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit, mit denen die Menschenrechte verbunden sind. Diese Prinzipien 
machen das Leben in Würde aus. Dazu gehören auch Prinzipien der Staatswillens-
bildung, allen voran das demokratische Prinzip, aber auch das Rechtstaatsprinzip, 

30) Zum Prinzip der kleinen Einheit K. A. Schachtschneider, Prinzipien des Rechtsstaates, S. 45, 
58, 90 f., 171, 229; wegweisend Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag, III, 4, III, 15; eindrucksvoll 
K. Lorenz, Der Abbau des Menschlichen, 1983, S. 222 f.
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das Sozialstaatsprinzip und auch das föderalistische Prinzip. Keine Politik steht über 
diesen Prinzipien des modernen aufklärerischen Staates. Diese Prinzipien stehen 
auch nicht zur Disposition des gesamten Bundesvolkes. 

bb) Gesamtänderung der Bundesverfassung im Sinne des Art. 44 Abs. 3 B-VG 
durch den Beitritt Österreichs und seither durch die Verträge von Amsterdam, 
Nizza und Lissabon, aber auch durch die Praxis, insbesondere die Judikatur des 
Gerichtshofs der Europäischen Union. 

Das Beitrittverfassungsgesetz Österreichs, dem das gesamte Bundesvolk zuge-
stimmt hat, war keine  wirksame Gesamtänderung der Bundesverfassung, weil das 
durch Staatsvertrag nicht möglich war und ein dahingehender Text dem Volk nicht 
vorlag.

Die Gesamtänderung der Bundesverfassung durch den Beitrittsvertrag war rechts-
widrig (Unbestimmtheit, Unklarheit, Verletzung unabänderlicher Prinzipien, keine 
Abstimmung des Bundesvolkes, u.a.).

cc) Gesamtänderung der Bundesverfassung durch den Vertrag von Lissabon wie 
schon durch die Verträge von Amsterdam und Nizza ohne Abstimmung des gesam-
ten Bundesvolkes.

Über keine der Verfassungsverletzungen hat der Verfassungsgerichtshof bisher ent-
schieden.

b) Fünf verfassungsgesetzlich (rechtlich) gewährleistete Rechte der 
Bürger, in welche die Verfassungsverletzungen auf allen drei Ebenen 
eingegriffen haben und eingreifen
aa) Die Politische Freiheit und politische Gleichheit, gestützt auf die Menschen-
würde und das demokratische Prinzip der Republik, sind die grundlegenden Rechte 
der Menschen in einem freiheitlichen Gemeinwesen, dessen Recht auf dem Volk 
beruht. Das Recht wird gemäß dem Verfassungsgesetz entwickelt, das wiederum 
der Verfassung der Menschheit des Menschen genügen muß. Wenn diese Verfas-
sung oder das Verfassungsgesetz mißachtet werden, ist die politische Freiheit der 
Menschen und Bürger verletzt. Allgemein werden die politische Freiheit und 
Gleichheit als die verfassungsrechtliche Grundlage der Republik Österreich ange-
sehen. Sie hat aber noch keine Anerkennung als verfassungsgesetzlich gewährlei-
stetes Recht durch den Verfassungsgerichtshof gefunden.

bb) Allgemeine Handlungsfreiheit, die Einschränkungen (Nachteile) nur auf Grund 
von verfassungsgemäßen Gesetzen erlaubt. Zu diesen Gesetzen gehören auch 
die Staatsverträge der Europäischen Union, soweit diese unmittelbar anwendbar 
sind. Dieses auch in Österreich anerkannte verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Recht beruht auf dem Rechtsstaatsprinzip, wonach alles Handeln erlaubt ist, das 
nicht rechtens verboten ist. Die allgemeine Handlungsfreiheit wird nur durch wirk-
same Gesetze oder Verträge eingeschränkt. Diese müssen somit prinzipiell kund-
gemacht sein. Richtigerweise genügt die Gefährdung der allgemeinen Handlungs-
freiheit durch die Politik, wenn das Inkrafttreten von Gesetzen mit hinreichender 
Sicherheit erwartet werden kann. In Deutschland spricht man von einer Grund-
rechtsgefährdung.
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cc) Recht auf substantielle Vertretung durch den Nationalrat aus Art. 26 in Verbin-
dung mit Art. 24 B-VG. Der Nationalrat hat zu viele Gesetzgebungsbefug-
nisse eingebüßt und das Prinzip der begrenzten Ermächtigung ist verletzt. Das 
Prinzip der begrenzten Ermächtigung fordert, jedenfalls nach der Rechtsprechung 
des deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 89, 155 (181, 191 ff.), daß 
die Politik der Gemeinschaft für die nationalen Parlamente „voraussehbar“ und 
dadurch „verantwortbar“ ist. Davon kann keine Rede mehr sein, keinesfalls, 
wenn die äußerst weitreichenden Kompetenz-Kompetenzen eingeführt werden, 
die der Vertrag von Lissabon vorsieht. Die Rechtsetzung für Österreich ist weitest-
gehend entdemokratisiert.

dd) Recht auf Gesamtabstimmung aus Art. 44 Abs. 3 B-VG.
Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union und die Weiterentwicklung der 
Integration hat die Bundesverfassung Österreichs insgesamt grundlegend verän-
dert. Eine Abstimmung über diese Veränderung hat nicht stattgefunden, 
sondern nur eine Abstimmung über den Beitritt Österreichs. Ein Staatsvertrag war 
nicht geeignet, eine Gesamtänderung der Bundesverfassung zu bewirken. Diese 
Möglichkeit hat erst 2008 die Novellierung des Art. 50 B-VG geschaffen, freilich 
nicht ohne Abstimmung des Bundesvolkes nach Art 44 B-VG (Abs. 4).

Der Vertrag von Lissabon würde erneut eine Gesamtänderung der Bundesverfas-
sung bewirken. 

Der Verfassungsgerichtshof hat 2005 ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes 
Recht auf Abstimmung des gesamten Bundesvolkes aus Art. 44 Abs. 3 B-VG in 
einem kurzen Satz in der Martin-Sache zurückgewiesen. Das Recht auf Gesamtab-
stimmung erscheint demgegenüber selbstverständlich.

ee) Jeder Verfassung ist ein Widerstandsrecht gegen die, welche die 
Verfassung zu beseitigen unternehmen, immanent. Deutschland hat dieses 
Widerstandsrecht in Art. 20 Abs. 4 GG im Zuge der Notstandsverfassung zu einem 
Grundrecht gemacht. Das Widerstandsrecht ist auf die Verteidigung der Verfas-
sung der Menschheit des Menschen begrenzt. Jeder Mensch hat ein Recht auf 
Recht, also ein Recht auf ein Verfassungsgesetz und damit auf eine Rechtsordnung, 
welche dieser menschheitlichen Verfassung entspricht. Das folgt aus seiner Freiheit, 
die mit der Gleichheit in der Freiheit und der Brüderlichkeit (Solidarität) untrennbar 
verbunden ist31. Aus diesem Widerstandsrecht folgt ein Recht auf andere 
Abhilfe durch Verfassungsgerichtsschutz. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist 
entwickelt, um die Verfassungsrechtlichkeit des gemeinsamen Lebens zu gewähr-
leisten, insbesondere die unabänderlichen Verfassungsprinzipien zu stützen. Sie ist 
eine Einrichtung zur Befriedung des Widerstandes, um gewaltsamen Widerstand zu 
erübrigen. Demgemäß muß ein Verfassungsgericht andere Abhilfe geben, wenn 
die menschheitliche Verfassung durch Organe des Staates beeinträchtigt wird. Vor 
allem wird dadurch das demokratische Prinzip geschützt.

Der Vertrag von Lissabon ist noch nicht kundgemacht und Irland hat diesen Ver-
trag abgelehnt. Beides ist für den Verfassungsrechtsschutz ohne Relevanz.

31) Vgl. K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, S. 44 ff., 281 ff.



13. Ausblick
Ein vereintes Europa muß nicht nur die unabänderlichen Strukturprinzipien der 
nationalen Verfassungen, sondern vor allem der Verfassung der Menschheit des 
Menschen, der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im Sinne des Weltrechtsprin-
zips des Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte genügen. Es muß 
ein europäisches Europa sein. Ein solches kann um der Freiheit willen nur eine 
Republik der Republiken sein. Nur wirklich föderalisiert kann es dem demokrati-
schen Prinzip genügen und dadurch Rechts- und Sozialstaatlichkeit wahren. Durch 
Verträge Rechtsverhältnisse unter den europäischen Nachbarn zu begründen ist um 
des Friedens willen Pflicht. Aber die Verträge müssen die Prinzipien des Rechts 
wahren, die uns die Aufklärung lehrt. Die Europäische Union braucht neue Ver-
träge. Die Besten der Völker, von den Menschen gewählt, nicht von der Parteien-
oligarchie entsandt, müssen ein Vertragswerk erarbeiten, dem jedes einzelne Volk 
zuzustimmen vermag, das ein Europa der Völker durch die Menschen und für die 
Menschen schafft, die in einem solchen Gemeinwesen Bürger sein können. 

Der Verfassungsgerichtshof Österreichs, der all die aufgeworfenen Rechtsfragen 
noch nicht entschieden hat, ist aufgerufen, die unabänderlichen Strukturprinzipien 
der Verfassung Österreichs und dessen Baugesetze wieder zur Geltung zu brin-
gen. Eine solche Rechtsklärung  wird zu einer neuen Integrationspolitik führen, 
die das Rechtsprinzip achtet. Sonst wird (auch) Österreich in einer Diktatur der 
Europäischen Union versinken, die sich von der der Sowjetunion nicht wesentlich 
unterscheiden wird. Die demokratieferne Organisation der Europäischen Union 
ist dafür bestens gerüstet. Der Gerichthof muß freilich erst dem Rechtsschutz der 
Bürger Österreichs den Weg ebnen.

Karl Albrecht Schachtschneider

emer. Univ. Prof. für öffentliches Recht,
Erlangen-Nürnberg, 23. Oktober 2008

(Ausführliches Portrait siehe "WEGWARTE" 1/2007, S. 35)

Hinweis für Lehrer, Studierende und Bürgerrechtler
Für grundlegendes Wissen zum Weitergeben empfehlen wir folgende Haupt-
werke von K.A. Schachtschneider:

Res publica res populi. Grundlegung einer allgemeinen Republiklehre. Ein Bei-
trag zur Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, 1994, Duncker & Humblot, Berlin.

Prinzipien des Rechtsstaates, 2006, Duncker & Humblot, Berlin.

Freiheit in der Republik, 2007, Duncker & Humblot, Berlin.
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Europa hat kEinE Zukunft  
mit dEm Euro!

Plädoyer für die Wiedereinführung 
der nationalen Währungen

von Prof. Dr. Wilhelm Hankel

Am 9. Oktober in Wien und am 10. Oktober in Graz hielt der renommierte Banken- 
und Währungsfachmann Dr. Wilhelm Hankel, emer. Professor der Universität Frank-
furt, zwei große Vorträge zu obigem Thema auf Einladung der "Überparteilichen 
Plattform Ja zu Österreich / Nein zur EU". Den Großteil der organisatorischen Arbeit 
dafür und der Finanzierung hatte die IHU übernommen. Prof. Hankel brachte zu 
den Vorträgen eine sehr interessante Unterlage mit, die wir im folgenden im vollen 
Wortlaut für alle abdrucken, die aus zeitlichen oder räumlichen Gründen den Vortrag 
nicht miterleben konnten. Der Vortrag wurde vom zahlreich erschienenen Publikum 
sehr gut aufgenommen und es kam zu einer regen Diskussion - kein Wunder ange-
sichts der gegenwärtigen internationalen Finanzkrise, vor der fundierte Berater 
wie Prof. Hankel schon lange gewarnt haben, auf die man aber schon bisher (und 
noch immer!) zu wenig hörte. Im Anschluß an den Artikel zum EURO drucken wir 
noch einige wesentliche Aussagen zur allgemeinen Problematik der derzeitigen Krise 
ab und wie sie zu lösen wäre - jedenfalls nicht mit den von den Regierungen der-
zeit getroffenen Maßnahmen (unter Beifall der Opposition)! Prof. Hankel war unter 
Wirtschaftsminister Schiller Chef der Banken- und Versicherungsaufsicht in 
Deutschland und hatte auch viele internationale Funktionen inne.

"Es rast der See und will sein Opfer haben" (Friedrich Schiller). Europas Bürger 
schockt die globale Finanzkrise. Rennommierte Banken stürzen ein wie Karten-
häuser, die Lebensersparnis vieler Menschen ist in Gefahr. Werden die Staaten 
den globalen Kapitalismus retten? Wie vor 80 Jahren? Damals ging die Krise von 
Österreich aus: 1931 brach die Wiener "Creditanstalt" zusammen und löste eine 
Kettenreaktion von Anschlußkonkursen im Lande und im benachbarten Deutsch-
land aus: Dort hatten bis 1932 6 Millionen Menschen, 27 Prozent der Arbeitneh-
mer, ihren Arbeitsplatz verloren; die privaten Großbanken (bis auf eine) mußten 
verstaatlicht werden. Dann kam Hitler. Diesmal geht die Krise von den USA, dem 
Herzland des globalen Finanzkapitalismus aus, und niemand weiß zur Stunde, wie 
sie enden wird.

Doch die akute Finanzkrise überlagert eine andere, deren Perspektive nicht minder 
bedrohlich ist: Europas vor 10 Jahren eingeführte Eurowährung wird früher 
oder später kollabieren. Wie alle früheren Experimente mit übernationalem Geld 
(oder Währungsunionen mit "ewig" unveränderlichen Umtauschrelationen) hat sie 
kein langes Leben vor sich. (Ich erinnere an die Kronen-Union der skandinavischen 
Staaten, Frankreichs Lateinische Münzunion oder die österreichisch-preußische 
Gulden-Thaler-Union des vorigen bzw. vorvorigen Jahrhunderts).

Es bedarf nur gesunden Menschenverstandes, um zu verstehen warum. Staat und 
Währung gehören zusammen und dürfen nicht getrennt werden. Die Ehe 
zwischen dem Staat und seiner Währung ist uralt (an die 3000 Jahre). Auch wenn 
sie nicht immer glücklich war: Wer sie auflöst und das Geld, ein "öffentliches Gut", 
zur Privatsache erklärt - wie derzeit der globale Finanzkapitalismus, der mit 
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dem weltumspannenden Kreditgeld der Banken private (und wie sich herausstellt, 
höchst unseriöse) Geschäfte betreibt oder die EU, die das Geld ihrer Mitglieds-
staaten einer Nicht-Regierungsinstitution (NGO) anvertraut, nämlich der keinem 
Staat rechenschaftspflichtigen Europäischen Zentralbank (EZB) - riskiert 
stets, daß das Geld 

- Nicht mehr dem Allgemeinwohl dient, den eigenen Bürgern

- Und daß der Staat als Krisenmanager abdankt. Er kann weder Krisen verhindern 
noch die ihm anvertrauten (und ihm vertrauenden) Menschen vorausschauend vor 
solchen schützen. Denn mit der Kontrolle über die Währung verliert der 
Staat seine beiden wichtigsten marktwirtschaftlichen Steuerungsinstru-
mente: die Beeinflussung von Zins und Wechselkurs. Er kapituliert (wie die 
gegegnwärtige Krise bestätigt) vor blinden und von Egomanen gelenkten Markt-
kräften. Rechts-, Sozialstaat und (die vom Volk repräsentierte) Demokratie verlie-
ren ihre Legitimation. Politiker dieses hilflosen Staates müssen sich nicht wundern, 
wenn sie das Volk nicht mehr wählt!

Im Fall der aus dem globalen Niemandsland importierten Finanzkrise (und ihrer 
Folgen) bedarf die Hilflosigkeit des Staates keines Kommentars: sie ist ersichtlich. 
Im Fall der Euro-Währung wird sie durch die Phrasen der Europa-Rhetorik 
vernebelt. Der Öffentlichkeit wird vorgegaukelt, daß der Euro

- Motor der europäischen Integration sei und als solcher ohne Alternative

- die EU und ihre Volkswirtschaften wirksam vor den Gefahren der Globalisierung 
schütze und

- als Währung besser sei als die meisten seiner Vorgänger, ebenso gut wie die frü-
heren Hartwährungen des sog. DM-Blocks, insbesondere DM, Österreich-Schilling 
und Holland-Gulden.

Nichts von alledem stimmt, am wenigsten das Letztere. Die EZB ist nicht in 
der Lage, Europa vor dem Währungsverfall zu bewahren. Seit es sie gibt 
(also seit 10 Jahren) zeigt sie, daß sie gegen die rüde Inflationspolitik der damals 
(unter Verletzung der festgelegten Geschäftsbedingungen) neu aufgenommenen 
Mitgliedsländer des Euro-Clubs machtlos ist. Sie kann keines dieser Inflations-
länder bestrafen. Wenn ein Euro-Land die Stabilitätsregeln verletzt, muß es weder 
Strafzinsen befürchten noch abwerten. Es erhält den EZB-Kredit zum selben Tarif 
(Zins) wie die Musterländer der Stabilität, zB. Deutschland, Österreich oder die Nie-
derlande. Und eine Abwertung Euro gegen Euro ist auch nicht möglich (wie früher 
von Pesete, Lira, Frachme, Franc oder Punt gegenüber DM oder ECU).

Das Resultat kann sich sehen und nachprüfen lassen: Die alten Schwachwährungs-
länder: Irland, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, inzwischen auch wieder 
Frankreich, sind ihrer Tradition treu geblieben. Sie haben die früher "hausgemachte 
Inflation" durch die über den Euro "gepumpte Inflation" ersetzt und sich einen Infla-
tionsvorsprung vor den stabilen Euroländern zugelegt, der von der unparteiischen 
OECD auf bis zu 30 Prozent veranschlagt wird (bis 2007). Wer in diese Länder reist, 
dort ein Hotel bezahlt oder einen Capucino trinkt, kann sich davon überzeugen.

Das Vehikel dieser inner-europäischen Inflations-Disparitäten ist der 
Euro. Die Inflationsländer können bei der EZB borgen, sogar auf der Grundlage 
ihrer Staatsschuldentitel. Und sie können ohne nennenswerten Risikoaufschlag die 
Kapitalmärkte der EU-Kernländer (z.B. den deutschen) plündern: durch die 
Emissionen. Dazukommt, daß die hohen Inflationsraten die realen Kapitalkosten 
für ausländische Direktinvestitionen reduzieren: faktisch bis auf Null, denn Jahres-
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Zins und Inflationsrate sind fast gleich.

Das Resultat bleibt dem Publikum mangels veröffentlichter Zahlen ver-
borgen. (Sie können sie meinem Buch entnehmen: "Die Euro-Lüge und andere 
volkswirtschaftliche Märchen", Wien, 2. Auflage 2008)

Die Inflationsländer der Euro-Zone machen, gemessen an ihrem Bruttoin-
landsprodukt (BIP) mehr Schulden als die USA! Z.B. Portugal, Spanien 9,6 
Prozent (2007), die übrigen Mitglieder des Inflationsclubs nur geringfügig weniger.

Es ist ein Skandal, über den sich niemand aufregt: Die braven und stabilen Euro-
Länder des früheren DM-Blocks (Deutschland, Österreich, Benelux) finanzieren 
mit ihren jährlichen Leistungsbilanzüberschüssen die Defizite der anderen. Es 
handelt sich um eine in keinem EU-Haushalt erscheinende Subvention von jähr-
lich bis zu 250 Mrd Euro (über 350 Mrd US-Dollar) - und das alle Jahre 
wieder. Kein Wunder, daß die Konjunkturen in den Defizitländern bis vor kurzem 
boomten, während sie im Hauptgeberland Deutschland (aber auch Öster-
reich) stagnierte. Der Exportboom kommt nur noch dem Exportsektor selber 
zugute, nicht wie zu DM- und Schillingzeiten der gesamten Volkswirtschaft, denn 
die Binnenmärkte müssen seitdem auf die Vorteile ihrer harten Währung verzich-
ten - den niedrigen Realzins und die Stärkung der Binnennachfrage über die Kauf-
kraftgewinne aus der Aufwertung gegenüber den damaligen Schwachwährungen 
in Europa. Ihre Volkswirtschaften konnten den schon damals teuren Energie- und 
Rohstoffimport verbilligen, nach Spanien, Italien und anderen Mittelmeerländern 
ließ sich billig reisen. Die Abwertungsdrohung zwang die Inflationsländer 
zurück zur Währungsdisziplin zu kehren; sie konnten nicht wie heute ihre 
Inflation forcieren und anschließend "exportieren"!

Dabei erweist sich der von Deutschland erfundene "Stabilitäts- und Wachstums- 
pakt" als glatte Fehlkonstruktion und "Rohrkrepierer". Er bestraft Haushalts-
sünder, nicht Eurosünder. Nur: Letztere verzeichnen "dank" ihrer hohen Inflati-
onsraten auch hohe Steuereinnahmen und haben daher auch keine Haushaltspro-
bleme. Diese haben die stabilen Euro-Länder, die um der Stabilität willen Lohn-
druck und Einkommensstagnation in Kauf nehmen - wie Deutschland, das lieber 
den Abbau des Sozialstaates riskiert als kreditfinanzierte Beschäftigungs- und 
Investitionsprogramme aufzulegen. Der Pakt verschärft ihre Binnenprobleme, ohne 
daß Europa Nutzen daraus zöge - im Gegenteil.

Das Fazit ist eindeutig. Europa hat sich mit dem Euro ein Pulverfass ins Haus 
gelegt. Es wird früher oder später explodieren - spätestens dann, wenn die Euro-
Zone (heute sind es "nur" 15, ab nächstem Jahr 16 Mitglieder) alle 27 EU-Länder 
umfaßt; sie alle müssen laut Vertrag den Euro einführen. Nur: All diese künf-
tigen 12 (und mehr) Euro-Kandidaten sind hochgradige Inflations- und 
Defizitländer. Die Summe der gemeinsamen Defizite wird dann die Summe der 
Überschüsse der wenigen (dann noch) stabilen Euro-Länder um mehr als 100 
Prozent (oder 300 bis 400 Mrd. Euro) übersteigen! Doch dann wird es den Euro 
weder intra noch extra muros Europas mehr geben! Er wird (stärker noch als der 
US-Dollar) an den Weltfinanzmärkten abschmieren; immer mehr EU-Regierungen 
werden ihn zu Hause aufgeben (müssen): Die einen wegen der sonst nicht mehr zu 
zügelnden Binneninflation und ihrer Folgen (Sparerstreik, Exportschwäche!), Stabi-
litätsländer (wie Deutschland, Österreich u.a.), weil ihnen die Abwehr der aus dem 
Euro-Ausland importierten Inflationsgefahren Wachstums-, Beschäftigungs- und 
Sozialopfer zumutet, die sie nicht verkraften können, weder ökonomisch noch poli-
tisch. Der Euro hätte sich nicht als Dynamik erwiesen, sondern Dynamit.
Je eher sich Europas Politiker über dieses "berechenbare" Ende des Euro-Experi-



ments klar werden, desto mehr Zeit gewönnen sie, die der EU drohende Krise 
zu vermeiden. Sie könnte das Ende der europäischen Integration einlei-
ten.

Der Ausweg kann nur in der Rückkehr zu den alten nationalen Währungen 
bestehen; denn nur in einer nationalen Geldverfassung kann der Bürger 
vor den Gefahren einer ebenso globalen wie unübersichtlichen Welt 
geschützt werden. Die Politiker, die Europas Völker mit ihren falschen Analysen 
("Der Euro führt zur politischen Union") und Versprechungen ("Der Euro ist eine 
deutsche DM" u.ä.) in die Sackgasse der sich abzeichnenden Katastrophen gelockt 
haben, bekämen die Chance, etwas von dem Schaden gutzumachen, den sie ange-
richtet bzw. ihren Nachfolgern hinterlassen haben. Ergreifen sie diese Chance nicht, 
droht ihnen dieselbe Verachtung wie sie den Bankmanagern in der gegenwärtigen 
Finanzkrise zuteil wird. 

Ein Europa der auch ohne gemeinsames Geld vereinten Nationen würde die 
Erfolgsgeschichte der ersten 40 Jahre Gemeinsamer Markt fotsetzen: von 1958 bis 
1998. Damals schützte der "Wettbewerb der Währungen" Bürger, Sparer und 
die Wirtschaft weit wirksamer vor den nie auszuschließenden Mißgriffen von Staat, 
Zentralbanken und den Exzessen des Kreditsystems als heute die EZB. Während 
Tschechiens Staatspräsident Vaclav Klaus die EZB als Ausgeburt eines euro-
päischen "Währungssozialismus" geisselt (arme Länder versuchten reichen in 
die Tasche zu greifen) und seinem Land von der Teilnahme an diesem Ausbeuter-
System abrät, sehen andere in ihr den Papiertiger, der tatenlos zusieht, wie sich ein 
Euroland nach dem anderen am Inflationsbazillus ansteckt - bis die von den Men-
schen "gefühlte Inflation" der amtlich ausgewiesenen entspricht. Leider widerspre-
chen sich beide Aspekte nicht im Geringsten.

Erst wenn das grenzenlose ("globale") Kreditgeschäft aufsichtsfreier (deregulier-
ter) Banken und die staatenlose (nationaler Kontrolle entzogene) Eurowährung 
als fatale Irrwege der monetären Evolution erkannt und zurückgenommen 
werden, liegt das Zeitalter der vom Finanzsektor ausgelösten Wirtschafts- und Sozi-
alkrisen hinter uns. Geld, Kredit, Markt, Weltwirtschaft und die europäische Inte-
gration dienten dann wieder sozialen Zielen statt neoliberalen und wären auch in 
der Praxis (die in der Theorie beschriebenen) Instrumente des Erhalts und der Stei-
gerung des "Wohlstandes der Nationen" (Adam Smith). Aller, nicht einiger.

Univ. Prof. Dr. Wilhelm HANKEL, Königswinter, 9. Oktober 2008

Euro-Vortrag mit Diskussion auf DVD erhältlich:
Der Wiener EURO-Vortrag von Prof. Hankel sowie die gesamte Diskussion dazu 
wurde in Bild und Ton aufgenommen und kann bei uns als DVD (Laufzeit ca. 
zwei Stunden) zum Preis von 16,-- Euro + Porto angefordert werden. Bestellung 
mittels beiliegendem Erlagschein; wir besorgen die Zusendung.

Buchempfehlung:
"Die EURO-LÜGE und andere volkswirtschaftliche Märchen"
Dieses erst vor kurzem in 2. Auflage erschienene, leicht verständlich geschrie-
bene Buch von Prof. Hankel aus dem Amalthea Signum Verlag Wien (247 Seiten) 
können Sie direkt bei uns - siehe Erlagschein-Eindruck - zum Preis von 19,90 
Euro + Porto bestellen; wir besorgen die Zusendung.
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Nicht Banken sind zu retten oder 
zu verstaatlichen, sondern  

Privatvermögen muß gesichert 
und erhalten werden!

Nachstehend einige aktuelle Aussagen von Prof. Hankel zur derzeitigen Finanz-
krise allgemein. Auszug aus zwei in der "Jungen Freiheit" erschienenen Artikeln, die 
- wie solche aus anderen Zeitschriften - auf seiner aufschlußreichen Homepage unter 
http://members.aol.com\whankel abrufbar sind. Wir empfehlen dabei besonders 
seinen grundlegenden Artikel aus der "Frankfurter Rundschau" (FR-online.de 2008) 
zum Thema "Als Geldfortschritt getarnter Kreditbetrug".

Auslöser der gegenwärtigen Krise ist nicht 
der Spekulationswahn privater Börsen-
neulinge, sondern das Verhalten der 
Banken selber. Seit Jahrzehnten erproben 
sie ein Geschäftsmodell, das letztlich den 
Bankkunden als Sparer (und Geldlie-
feranten) überflüssig machen soll. Sie 
nehmen das Geld für ihre "Investments" 
(daher der Name Investmentbank) bei 
ihresgleichen auf: im Interbankenmarkt des 
ebenso globalen wie aufsichtsfreien Finanz-
systems. Als letzte Woche die größte deut-
sche Hypothekenbank HRE (JF 42/08) 
Konkurs anmelden mußte, entdeckten die 
Retter (Staat, Bundesbank, Aufsicht), daß 
der dickste Posten in der Bilanz nicht Kun-
dengelder (Pfandbrieferlöse) waren, son-
dern Schulden an andere Banken.

Bislang nur hilfloses Krisenmanagement
Seit Jahrzehnten verkauft die Bankwelt einer vertrauensseligen Öffentlichkeit (unter-
stützt durch ebensolche Medien) ihren ältesten banktechnischen Schwindel, das 
Ausleihen von mehr Geld als man hat, als die größte finanztechnische Innova-
tion des Jahrhunderts. Auf diese altbekannte Weise errichtete sie in ihren Büchern 
- nicht in der Realität - den dümmsten und gefährlichsten Turmbau seit Babel: die 
Schuldenpyramide der Banken untereinander. Es mußte nur einer die Auf-
stockung der nächsten Stufe verweigern - und schon stürzte sie wie ein Kartenhaus 
zusammen. Das ist jetzt geschehen. Der Einsturz begann bereits vor Monaten mit 
der US-Hypothekenkrise im Juli/August 2007. Seinen (vorläufigen) dramatischen 
Höhepunkt erreichte er mit der Schließung der weltgrößten Investmentbanken und 
der Stützung der AIG, des einstmals weltgrößten Versicherungskonzerns in den USA.

Das wirft erstens die Frage auf, wie die Kontrollorgane: Regierungen, Zentralbanken, 
Finanzaufsicht, unabhängige Rating-Agenturen und die mit soviel Fachwissen geseg-
neten Experten der Bank- und Medienwelt das Krachen im Gebälk des Finanzsy-
stems überhören konnten. Waren sie taub für die Gefahren, die den privaten Spargel-
dern aus dem Schulden-Hazard der Banken drohten? Und warum schwiegen sie 

Prof. Hankel beim Vortrag in Wien.
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die wenigen, aber kompetenten Warner davor in der Öffentlichkeit tot?
Die Bundesregierung und ihr forscher Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) haben 
mit ihren wöchentlich wechselnden Kommentaren zur Lage viel Vertrauen in ihre 
Fachkompetenz verspielt. Zunächst bezeichneten die Großkoalitionäre die Krise (trotz 
der früh bekannten Fälle IKB, Landesbanken, KfW) als eine "rein inneramerikani-
sche" Krise. Dann wurde es eine Krise, von der nur "einzelne Institute" betroffen 
waren; jetzt ist sie eine, die "eine europäische Lösung" unentbehrlich macht und die 
nur "im Weltmaßstab" gelöst werden kann.

Nichts von alledem überzeugt. Auch wäre es ehrlicher gewesen, einzugestehen, 
daß man in Deutschland selbst die Voraussetzungen für das heutige Desaster mitge-
schaffen hatte: vor über 30 Jahren, als auch die Bundesregierung (ihr Finanzmini-
ster hieß Helmut Schmidt) auf den Leim der Banklobby kroch und diese Märkte fak-
tisch zur aufsichtsfreien Zone erklärte. Die damaligen Kontrollen (durch IWF und 
Zentralbanken) wurden aufgehoben. Der Präsident des US-Zentralbanksystems Alan 
Greenspan (er amtierte von 1987 bis 2006) verhinderte jede Aufsicht über den Markt 
sogenannter Derivate. Heute beträgt die Summe dieser verbrieften Interbankver-
schulden die "Kleinigkeit" von schätzungsweise 500 Billionen US-Dollar - das Zehn-
fache des realen Welt-Bruttoinlandsprodukts!
Deswegen ist es von allergrößter Bedeutung, daß jetzt die richtige Antwort auf die 
zweite Frage gegeben wird: Wie verhindert man, daß sich aus der Finanzkrise 
(wie nach 1929) eine reale der Geschäfts- und der Arbeitswelt entwickelt? 
Drei Aspekte sind entscheidend:

Staat soll nur für die eigenen Sparer und Anleger bürgen!
Erstens: Nicht die Banken sind zu retten oder zu verstaatlichen, sondern die real 
erarbeiteten Vermögen der Menschen. Sie sind als "Sondervermögen" vom Konkurs 
der Finanzhäuser auszunehmen und vom Staat zu garantieren - unter Ausschluß der 
Bankschulden und -forderungen untereinander. Auch die Verstaatlichung der 
Banken ist kein Weg aus der Krise. Sie belastet nur einen: den Steuerzahler, 
der ihre Billionen-Risiken übernehmen müßte! Selbst wenn darüber weitere Banken 
in Konkurs gingen, ein Kollaps des Kredit- und Zahlungsverkehrs ist nicht zu befürch-
ten. Die gesunden und kompetent geleiteten Institute können den Ausfall leicht erset-
zen.

Daraus folgt zweitens, daß die Staaten ihre Garantien, für die der nationale Steuer-
zahler aufkommen muß, nur für ihre eigenen Sparer und Anleger geben dürfen, nicht 
für fremde. Jeder europäische oder globale Garantieverbund würde Deutschland 
(wieder einmal) zum Zahlmeister für andere machen, denn er läuft auf die Bestrafung 
der Länder mit hoher Geldvermögensbildung hinaus.

Drittens: Der aus der Krise zu befürchtende Zinsanstieg muß durch die Politik der 
Zentralbanken in Grenzen gehalten werden. Nur so läßt sich das Ausufern der Buch-
kreditkrise der Banken in eine reale der Wirtschaft und der Arbeitswelt noch verhin-
dern.

Der neue Sonnenkönig
Frankreichs Staatspräsident gefällt sich in der Rolle des Retters Europas. Auch nach 
Beendigung seiner Amtszeit als EU-Ratspräsident will Nicolas Sarkozy den Vorsitz 
im Ministerrat (dem höchsten Entscheidungsgremium der EU) beibehalten, um seine 
beiden Lieblingsprojekte durchsetzen zu können: die Einrichtung von aus EU-Mit-
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teln gespeisten Staatsfonds, die Europas Schlüsselunternehmen vor Übernahme 
durch "Heuschrecken" oder asiatische Staatsfonds und den Folgen der Finanzkrise 
bewahren sollen, sowie eine "Wirtschaftsregierung", die die Politik der Mitglied-
staaten koordiniert. Ist die EU schon kein Staat, dann soll sie doch wie ein solcher 
handeln - natürlich unter Pariser Führung. Sarkozy steht hierbei ganz in der Tradition 
des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und dessen Finanzministers Jean-Baptist Colbert. 
Dieser konnte sich Frankreichs Wirtschaft auch nur als Staatsagentur vorstellen - dar-
über verpaßte diese dann prompt die Industrielle Revolution. 

Für eigene europäische Staatsfonds (ein Modell aus der Dritten Welt) fehlt aber das 
Geld: Brüssel hat es nicht, die Europäische Zentralbank (EZB) darf es nicht drucken, 
fast alle EU-Staaten (Frankreich eingeschlossen) sind überschuldet. Der Euro läßt 
den EU-Staaten ohnehin nur die Wahl, den Widerstand der EZB gegen 
das Gelddrucken mit Hilfe der Wirtschaftsregierung zu brechen - denn 
dafür ist sie vorgesehen. Dann kann man noch kräftiger als bisher die Staats-
schulden ausweiten und die Inflation anheizen - oder aber die Krise zu Hause über 
den Steuerzahler meistern. Letzterem sind zwar nationale Rettungsprogramme für 
Banken, Wirtschaft und Arbeitsplätze zuzumuten, aber keine neuen Abenteuer mit 
Staatsfonds. Die Erfahrungen mit den "Investments" der alten Finanzhäuser reichen. 

Wilhelm HANKEL
ist (emer.) Professor für Entwicklungs- und Währungspolitik an der Universität Frank-
furt und war Leiter der Abteilung „Geld und Kredite“ im Bundeswirtschaftsministerium 
unter Karl Schiller, Ex-Präsident der Hessischen Landesbank, wirtschaftspolitischer 
Berater zahlreicher Regierungen, u.a. der VR China, Jordanien, dem Jemen, der Rus-
sischen Föderation und Syrien. Er lehrt seit vierzig Jahren an in- und ausländischen 
Universitäten, u.a. in Harvard, Washington, Bologna, Berlin und Frankfurt.

In eigener Sache
Das bald ablaufende Jahr war für die auschließlich ehrenamtlich tätigen Mitar-
beiter der INITIATIVE HEIMAT & UMWELT ein extrem arbeitsintensives. In 
der kalten Jahreszeit haben wir 25 (!) ganztägige Infostand-Aktionen auf stark fre-
quentierten zentralen Plätzen im Freien "durchgestanden" und dabei an zigtausende 
Bürger Informationsmaterial über den "Reformvertrag" verteilt. Dabei trugen wir 
viel zur Bekanntmachung der dann bei weitem größten Demonstration gegen 
den EU-Vertrag am 29.3. am Wiener Stephansplatz bei. Wir waren Mitorganisator 
dieser historischen Demonstration, die wir auch mitfinanzierten. 

Bei vier größeren öffentlichen Vortrags-Veranstaltungen mit prominenten Refe-
renten in drei Bundesländern leisteten wir den Haupt-Arbeits- und Kostenanteil. 
Auch die Verfassungsklage für Österreich wurde von der IHU initiiert; wir 
besorg(t)en den Großteil der dafür nötigen organisatorischen Arbeit und auch der 
Bemühungen um die Finanzierung dieses Großprojekts. WIR DANKEN ALLEN, 
die uns schon bisher (oft) finanziell und moralisch unterstützt haben und hoffen, daß 
es noch viele mehr werden. 

Inge Rauscher
Obfrau der Initiative Heimat & Umwelt (IHU)
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Die BÜRGER-KLAGE gegen die EU-Verträge wurde durch keinen einzigen Schilling, 
geschweige denn Euro aus Steuergeldern finanziert! Weder durch den Umweg über Par-
teienfinanzierung noch durch Spendenaufrufe dafür in Millionenauflagen von Massen-
medien. Die KLAGE ist eine eigenständige Leistung aufrechter und wahrheits-
liebender Bürger, die dafür auch mit ihrem privaten Geld (wie der engste Kreis seit 
vielen Jahren) geradestehen. Der Inhalt wurde durch keinerlei direkte oder indirekte 
"Vorgaben" von Parteien, Medien, Konzern- oder sonstigen Lobbies beeinflußt. Es ist 
ein für Österreich in dieser Dimension noch nie dagewesener Schritt, der von weit- 
reichender Bedeutung für die Zukunft ist.

Deshalb ist der parteifreie Staats- und Europarechtler Prof. Schachtschnei-
der als Autor der Verfassungsklage glaubwürdiger als die meisten Partei-nahen und an 
öffentlichen Subventionen hängenden Experten. Dasselbe trifft auch für den Kläger-
kreis von 16 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Österreich zu, die schon durch 
viele Jahre hindurch auf den verschiedensten Ebenen für die Allgemeinheit (nicht nur 
für bestimmte Kreise) eintreten. 

Die Gesamtkosten für die Erstellung dieser umfassenden und für Demokratie und 
Rechtsstaat  grundlegenden Klagsschrift von 372 Seiten und der Einreichung 
beim Verfassungsgerichtshof betragen rund 20.000,- Euro (über 275.000,- ÖS); rund 
5.000,- Euro davon konnten aus „Klage-Bausteinen“ von WEGWARTE-Empfängern 
bereits im Sommer abgedeckt werden. Dafür allen herzlichen Dank! 2.000,- Euro 
wurden (bisher) von befreundeten Organisationen beigesteuert. Es sind also noch viele 
weitere „Klage-Bausteine“ nötig, um die noch fehlenden 13.000,- Euro (fast 179.000,- 
ÖS) gemeinsam aufzubringen. Wir hoffen dabei auf Ihre weitere Unterstützung! Dafür 
ist kein „Baustein“ zu gering und natürlich auch keiner zu „groß“…. Eine Aufstellung 
der Kosten der Klage und aller damit zusammenhängenden Leistungen senden wir 
ihnen auf Anfrage gerne zu. 

die Verfassungsklage ist eine
Bürger-Klage und benötigt noch viele

Klage-BaUSteine!


